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Die Studiengruppe Dienstpflichtsystem lieferte ihren Bericht mit einer Empfehlung ab

Frauendienstpflicht à la Norwegen?
Eine im Nachgang zum seinerzeitigen 
Volksbegehren zur Aufhebung der 
Wehrpflicht eingesetzte Studiengrup-
pe benennt die Probleme des heuti-
gen Dienstpflichtsystems und stellt ein 
interessantes Modell einer künftigen 
Reform vor. Trotzdem dürfte das soge-
nannte Norweger-Modell kaum Aus-
sichten auf eine Realisierung haben.

/ Peter Weishaupt /

Es war ein eindeutiges Abstimmungs-
resultat: Die am 22. September 2013 
zum Entscheid gelangte Volksinitiative 
«Ja zur Aufhebung der Wehrpflicht» er-
litt eine gewaltige Abfuhr, kein einziger 
Kanton war dafür und 73,2 Prozent der 
Abstimmenden (bei einer Beteiligung 
von 47 Prozent) lehnten den Vorstoss ab. 
Daraus aber zu schliessen, die Debatte 
über die allgemeine Dienstpflicht sei ge-
genstandslos geworden, wäre eine Täu-
schung. Denn die strukturellen Gründe, 
wieso die Wehrpflicht ein Auslaufmodell 
darstellt, sind geblieben, ebenso dass in 
Europa nur noch unser 
Nachbarland Österreich 
etwas Vergleichbares 
kennt.

Armeeführung wie 
Bundesrat hatten keine 
eigentliche Debatte über 
die Wehrpflicht gewollt, 
sondern sich in der Ge-
wissheit gewähnt, dass 
das Begehren sowieso 
aussichtslos sein würde. 
So jedenfalls ist zu er-
klären, dass ein unmo-

schaffte es die Studiengruppe, auf den 
15. März dieses Jahres ihren Bericht ab-
zuschliessen und sogar eine Empfehlung 
für eine Präferenz zu formulieren.

Der Bundesrat nahm den Bericht an 
seiner Sitzung vom 6. Juli zur Kenntnis 
und empfahl allen Interessierten etwas 
lahm, «anhand dieses Berichts über das 
künftige Dienstpflichtsystem zu disku-
tieren». Zuerst sollen das Verteidigungs- 
und das Wirtschaftsdepartement die 
Empfehlungen des Berichts gemeinsam 
auswerten. Anschliessend sollen diese 
dem Bundesrat Massnahmen zum wei-
teren Vorgehen unterbreiten. «Es han-
delt sich dabei um einen Prozess mit 
langfristiger Perspektive», schränkt der 
Bundesrat ein. Was also dabei heraus-
kommt, ist vorerst völlig offen.

Wie wir in unserem Editorial in der 
FRIEDENSZEITUNG Nr. 5 vom Juni 2013 
ausgeführt haben, war das Erstaunlichs-
te an der damaligen Wehrpflichtab-
stimmung, dass sie infolge einer Volks-
initiative stattfand und nicht aufgrund 
einer Vorlage von Parlament und Re-

gierung. Obwohl seit 
Mitte der 1990er-Jah-
re das Militärdepar-
tement verschiedene 
Studienaufträge für 
Zukunftsmodelle der 
Wehrpflicht in Auf-
trag gegeben hat und 
eine lebendige öffent-
liche Diskussion dazu 
mit einer Vielzahl von 
Ideen und Modellen – 

tivierter Abstimmungskampf erfolgte 
und die Regierung sich eine ziemlich 
dürftige Abstimmungsbotschaft leistete, 
in der weder eine Auslegeordnung mög-
licher Dienstmodelle noch eine kriti-
sche Wertung der Wehrpflicht erfolgte, 
und dass Parlament wie Bundesrat auch 
keinerlei Gedanken an einen Gegenvor-
schlag verschwendeten.

Befriedigt war die Regierung aber 
auch nicht, sondern gelobte noch vor der 
Abstimmung, eine Expertengruppe zur 
Überprüfung des Dienstpflichtsystems 
einzusetzen. Eine solche Studiengruppe 
nahm am 1. Mai 2014 unter der Leitung 
von alt Nationalrat Arthur Loepfe ihre 
Arbeit auf. Sie setzte sich vorwiegend 
aus VertreterInnen von Bundesstellen, 
kantonalen Regierungs- und Fachkon-
ferenzen sowie Armeeverbänden und 
weiteren Organisationen zusammen. 
Aus wehrpflichtkritischen Kreisen war 
einzig eine Vertretung des Zivildienst-
verbandes CIVIVA in der Person von 
Heiner Studer vertreten. Nach einigem 
Biegen und Brechen und reichlich Zeit 
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von reinen Freiwilligendiensten bis zu 
einer umfassenden allgemeinen Dienst-
pflicht– stattfand.* Seinerzeit hatte der 
‹halbe› SVP-Bundesrat Samuel Schmid 
eine Vorlage zur Suspendierung der 
Wehrpflicht griffbereit in der Schub-
lade, die aber angesichts der ideologi-
schen Auseinandersetzungen mit seiner 
Partei um die weitere Entwicklung der 
Armee völlig blockiert war.

Vorstösse zur Frauendienstpflicht
gab es in den 1980ern zuhauf
Nun listet der 192 Seiten umfassen-
de Bericht der Studiengruppe Dienst-
pflichtsystem eingehend und detailge-
nau unser Dienstpflichtsystem auf, und 
das nicht nur bezüglich der Armee, 
sondern auch des Zivildienstes und des 
Zivilschutzes,  erwähnt werden sogar 
weitere Pflichten auf kantonaler Ebene, 
namentlich die Feuerwehrdienstpflicht. 
Darüber hinaus macht sich der Bericht 
Gedanken über mögliche Frauendienst-
pflichten, auch dies keineswegs neue 
Überlegungen. Studien und Vorstösse 
zum Einbezug der Frauen in die soge-
nannte Gesamtverteidigung gab es in 

den 1980er-Jahren zuhauf und stiessen 
auf erbitterten Einspruch der Ange-
sprochenen («Wir passen unter keinen 
Helm» oder auch «Kein Ort für Frauen» 
lauteten die Reaktionen auf eine Studie 
der Ex-FHD-Chefin Andrée Weitzel).

Der neue Bericht der Studiengruppe 
enthält etliche Tabellen und Übersichten 
über «Bestände, Pflicht und Freiwillig-
keit im Dienstpflichtsystem». Er arbei-
tet sogenannte Prüfaufträge ab, die die 
Regierung vorgegeben hatte, um den 
künftigen Bedarf nach Dienstpflichti-
gen auszuloten, und empfiehlt dazu 13 
mittelfristige Massnahmen zur Opti-
mierung des Systems. Dies natürlich im 
Hinblick auf die Weiterentwicklung der 
Armee bis 2030, die von einer Reduzie-
rung der Armeebestände auf 100’000 
Personen bzw. auf einen künftigen Jah-
resbedarf von 8000 ausgeht.

Gegen diese Armeereform ist inter-
essanterweise ein von einem «Bürgerko-
mitee für unsere Sicherheit –  Nein zur 
Halbierung der Armee!» angestrengtes 
Referendum der militärischen Fundi-
gruppe Giardino nicht zustandegekom-
men, Anfang Juli musste sie eingestehen, 
dass sie bis zum Ablauf der Referend-
umsfrist nur 40’000 Unterschriften sam-
meln konnte.

Abkehr von der ‹Wehrgerechtigkeit› 
zum Bedarfsnachweis
Der Schwerpunkt des Berichts liegt al-
lerdings auf drei ausführlich beschrie-
benen Modellen, nämlich 1. «Status quo 
plus», das heisst, weiter so wie bisher mit 
‹Optimierungen›; 2. «Sicherheitsdienst-
pflicht»; 3. «Allgemeine Dienstpflicht». 
Letztere beiden Modelle werden mit 
guten Argumenten kurz und bündig 
abgelehnt, wobei sich eine «Sicher-
heitsdienstpflicht» einer aufgewärmten 
Gesamtverteidigung mit der Integrati-
on von Zivildienst und Zivilschutz in 
den Katastrophenschutz annähert und 
eine «Allgemeine Dienstpflicht» viel zu 
unspezifische Aufgaben und Einsätze 
umfasst, die meist zivil zu lösende Ar-
beiten konkurrierten. Die Studiengrup-
pe erteilte einer Variante unter dem Titel 
«norwegisches Modell» die Präferenz. 

Diese Weiterempfehlung ist denn 
auch in den Medien vorzugsweise prä-
sentiert worden. Das «norwegische 
Modell» besteht in einer Armeereform, 
die auch eine Dienstpflicht für Frauen 
bringt, aber nicht auf einer allgemeinen 
Wehrpflicht beruht, sondern – und das 
ist eine klare Abkehr von allgemeinen 
Zwangsdienstansprüchen und über-

holten Wehrgerechtigkeitsideologi-
en – auf die Bestandesbedürfnisse und 
Spezialistenansprüche einer künftigen 
100’000er-Armee und des Zivilschut-
zes ausgerichtet ist. Das Modell umfasst 
zwar auch eine Wehrpflicht für Frauen, 
aber gleichzeitig würden nur diejenigen 
Männer und Frauen tatsächlich ausge-
hoben, für die ein Bedarf besteht. Im 
Bericht werden vor allem Unterbestän-
de bei Militärärzten und in der Informa-
tik angesprochen, die auch von Frauen 
aufgestockt werden könnten. 

Abgesehen von Argumenten der 
nach wie vor fehlenden Gleichstellung, 
die Frauen gegen eine Ausweitung ihrer 
Pflichten anbringen, hat dieses Modell 
allerdings zwei weitere Nachteile: Es 
gäbe erstens bei einer Fokussierung auf 
die Bestandesansprüche entsprechend 
auch weniger Männer, die ausgehoben 
würden, was zu einer  Rückbildung des 
Zivildienstes führen würde. Hier wäre 
dann ein freiwilliger Zivildienst für alle 
wieder eine Option. Zweitens müssten 
alle Dienstpflichtigen, die nicht ausgeho-
ben würden, Militärersatzpflicht bezah-
len, neu also auch alle Frauen. Die Idee 
einer Abkehr von «Wehrgerechtigkeit» 
zugunsten einer Bedarfsplanung ist aber 
durchaus eine interessante Überlegung.

Das norwegische Modell
Anfang August 2016 zogen in 
Norwegen erstmals auch dienst-
pflichtige Frauen in die Kasernen 
ein. Zwei Jahre zuvor hatte dies 
das Osloer Parlament unter sozi-
aldemokratisch-linker Führung 
(die auch die Regierung stellt) be-
schlossen. Norwegen ist damit das 
einzige Nato-Land, das Frauen zum 
Wehrdienst verpflichtet. 19- bis 
44-Jährige können dazu eingezo-
gen werden, wobei der Grunddienst 
zwölf Monate dauert. Doch wird in 
Norwegen nur ein kleiner Teil der 
Bevölkerung rekrutiert, von 60’000 
Wehrpflichtigen 8000 jährlich. Zu 
erwähnen ist zudem, dass die nor-
wegische Armee, im Gegensatz zu 
ihrem Schweizer Pendant, erheblich 
an internationalen Friedenseinsät-
zen unter UNO-Regie engagiert ist. 

* Zum Thema immer noch nützlich: Die SFR-Bro-
schüre «Wehrpflicht zur Debatte» vom Dezember 
2004 sowie unser Schwerpunkt «Argumente zur 
Aufhebung der Wehrpflicht» in FRIEDENSZEI-
TUNG Nr. 5 vom Juni 2013.
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Basis für Vergangenheitsbewältigung
Erfolgreiche Konfliktlösung benötigt 
zuweilen auch Informationen, die uns 
Geschichte und Archive zur Verfügung 
stellen. Weil die Ursachen von Konflik-
ten oft weit in die Vergangenheit rei-
chen, ist es wichtig, den historischen 
Hintergrund der Problemlage zu ken-
nen und dieses Wissen zu einer nach-
haltigen Lösung zu nutzen. Wenn Wahr-
heit und Gerechtigkeit mithilfe der 
Vergangenheit gesucht werden, muss 
man verschiedene Quellen nutzen, Be-
teiligte befragen und viel Archivmateri-
al zusammenstellen. Dieser Artikel will 
einen besseren Einblick in die Rolle von 
Archiven und Geschichtsforschung zur 
Konfliktlösung gewähren, dies an Bei-
spielen aus der Schweiz und Finnland.

/ Virpi Luoma /

Demokratische Gesellschaften können 
nicht ohne Archive und Bibliotheken ar-
beiten. Da sie historische Informationen 
aufbewahren und zugänglich machen, 
sind sie Informationsquelle für alle, die 
nach Wahrheit suchen. Die meisten Ak-
ten haben nur kurzfristig Bedeutung, 
bis ihr administrativer, steuerlicher 
oder rechtlicher Zweck abgeschlossen 
ist, und können dann zerstört werden, 
andere aber haben historischen Wert 
als einmalige Informationsquelle über 
einzelne Personen, Örtlichkeiten oder 
Geschehnisse.

Dokumentarisches Erbe
Die vorsätzliche Zerstörung von kultu-
rellem Erbe während bewaffneten Kon-
flikten oder Kriegen – das schliesst auch 
Dokumente und Archive ein – wird neu-
erdings als Kriegsverbrechen betrachtet. 
Diese Beurteilung basiert auf der Haager 
Konvention von 1954 und deren späte-
ren Anpassungen. Als Folge des Zweiten 
Weltkrieges wurde sie von der UNESCO 
übernommen. Erstmals stehen damit 
Regeln zum Schutz von kulturellen Gü-
tern während bewaffneten Auseinander-
setzungen zur Verfügung. Zudem wurde 
das Konzept eines weltweit gemeinsa-
men kulturellen Erbes formuliert.

2015 hat die Generalkonferenz der 
UNESCO neue Empfehlungen für die Er-
haltung des Weltkulturerbes erarbeitet. 

Diese besagen, dass das dokumentarische 
Erbe vor allen menschengemachten und 
natürlichen Gefahren geschützt werden 
soll, besonders auch vor kriegerischen 
Konflikten. Die Empfehlungen fördern 
auch die internationale Zusammenar-
beit, um – auf die Anfrage eines anderen 
Mitgliedstaates hin – gefährdetes doku-
mentarisches Erbe durch Digitalisierung 
und andere Mittel zu schützen.

Recht auf Wahrheit
Die offizielle Empfehlung betont die Be-
deutung von Archiven und dokumenta-
rischem Erbe. Der Schutz von Wissen 
geht Hand in Hand mit der Geschichte 
der Menschheit. Während eines kriege-
rischen Konflikts sind Archivbestände 
durch Feuer oder Zerstörung der Ge-
bäude bedroht, ebenso können sie aber 
absichtlich zerstört werden, besonders 
wenn das Archivmaterial als unbequem 
und bedrohlich angesehen wird – kön-
nen hier doch Informationen über den 
Umgang mit Andersdenkenden, über 
Menschenrechtsverstösse und Kriegs-
verbrechen auftauchen. Regierungen 
können kritische Dokumente sowohl vor 
wie auch nach Krisenzeiten vernichten.

Das Recht auf Wahrheit wird durch 
internationales Recht gestützt, das den 
Archiven eine Schlüsselrolle zukommen 
lässt. Dies gemäss dem Grundprinzip, 
dass jedes Volk das unveräusserliche 
Recht hat, alles über frühere Ereignis-
se, insbesondere aber über Menschen-
rechtsverletzungen und deren Umstän-
de, zu erfahren. Das «Human Rights 
Committee» anerkennt, dass Opfer von 
Menschenrechtsverletzungen und de-
ren Familien das Recht haben, die gan-
ze Wahrheit über Umstände und Hin-
tergründe von Verstössen zu erfahren, 
sowie auf eine restlose Aufklärung des 
Schicksals von Betroffenen. 

Bildung von Wahrheitskommissionen
Archive können bei der Umsetzung des 
Rechts auf Wahrheit viel leisten, und die 
Staaten sind verpflichtet, Erhaltung und 
Zugang zu Menschenrechtsarchiven zu 
gewährleisten. Es gibt viele Möglichkei-
ten, in Archiven nach Wahrheit zu su-
chen: Eine Person kann Einsicht in die 
persönliche Akte verlangen. Die Suche 

nach vermissten Personen kann in Ar-
chivrecherchen, Zeugenbefragungen, Ex-
humierungen und DNA-Tests bestehen.

Nebst dem Versuch, individuelle 
Schicksale aufzuklären, sucht die breite 
Öffentlichkeit sicher auch Antworten auf 
Fragen, die die Gesellschaft als Ganzes 
betreffen. Eine häufig angewandte Me-
thode ist die Bildung einer Wahrheits-
kommission. Die meisten Wahrheits-
kommissionen nehmen umfangreiche 
mündliche Befragungen vor, die dann 
mit anderen gesammelten Daten abge-
glichen werden. Weiter werden Frage-
bogen an ehemalige Regierungsbeamte 
versandt, um deren Angaben mit den 
bisherigen Informationen zu vergleichen.

Internationale Zusammenarbeit
Während Unruhezeiten und Konflik-
ten können Regierungen und NGO be-
schliessen, wichtiges Archivmaterial im 
Original oder in Kopie an sichere Orte 
zu verlegen. HelferInnen im Ausland 
übernehmen oft eine wichtige Rolle bei 
der Sicherung von gefährdetem Mate-
rial. So lässt sich solches Material phy-
sisch sichern, bleibt aber unter Kontrol-
le des Depositärstaates.

Sichere Nationen haben denn auch 
die Initiative zum Schutz von gefährde-
ten Menschenrechtsarchiven ergriffen. 
2013 revidierte die Schweiz die Vor-
schriften zum Kulturgüterschutz. Ihre 
Institutionen bieten eine vorübergehen-
de Aufbewahrung für Kulturgüter und 
Archivmaterial aus gefährdeten Regio-
nen (Kriege, Umwelt- oder andere Be-
drohungen) an. Mit diesem Kulturgüter-
gesetz ist die Schweiz das erste Land, das 
eine solche offizielle Hilfe anbietet. Zum 
Beispiel unterstützt das Schweizerische 
Bundesarchiv das Polizeiarchiv von Gu-
atemala (Archivo Històrico de la Policia 
Nacional, AHPN) mit Beratung und Auf-
bewahrung von Sicherheitskopien.

Menschenrechtsarchiv in Finnland
Ebenso bieten das Nationalarchiv von 
Finnland und das Stadtarchiv von Giro-
na (Spanien) je nach Bedarf einen sol-
chen Service an. Das finnische National-
archiv führt ein Sicherungsarchiv über 

Sichere ‹Häfen› für gefährdete Archive
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Menschen, die während des libanesi-
schen Bürgerkriegs von 1975–1990 ver-
schwunden waren oder getötet wurden. 
Die Materialien werden ihm von UMAM 
geliefert, einer Organisation für Doku-
mentation und Studien, die als einzige 
kontinuierlich in den Beiruter Aussen-
quartieren Kulturarbeit leistet und ein 
Archiv zur Geschichte des libanesischen 
Bürgerkriegs aufbaut. Im finnischen Na-
tionalarchiv werden auch Dokumente 
über die Massaker in den palästinensi-
schen Flüchtlingslagern von Sabra und 
Schatila aufbewahrt. Vor Kurzem wurde 
über die Aufbewahrung von Dokumen-
ten aus dem Syrienkrieg verhandelt.

Für die Arbeit in den Menschen-
rechtsarchiven ist gut ausgebildetes Per-
sonal gefragt. In der Schweiz bietet das 
Projekt «Archive und Vergangenheits-
arbeiten» Hilfe für Menschen und Or-
ganisationen, die in Menschenrechtsar-
chiven arbeiten. Das Projekt begann im 
Mai 2011 als Joint-Venture zwischen der 
Abteilung Menschliche Sicherheit AMS 
des Departementes für auswärtige An-
gelegenheiten EDA, des Schweizerischen 
Bundesarchivs und von Swisspeace. Es 
unterstützt AkteurInnen im Bereich 
der Übergangsjustiz und den Umgang 
mit der Aufarbeitung zum Schutz, zur 
Erhaltung und zur Sicherung der Men-
schenrechtsarchive.

Sichere Häfen für Archive
Zum Internationalen Archivtag am 9. 
Juni 2016 organisierten die Projektpart-
ner in Zusammenarbeit mit dem Archiv 
für Zeitgeschichte der ETH Zürich ein 
Expertinnenpanel unter dem Titel «Si-
chere Häfen für gefährdete Archive». 
Die international anerkannte Forsche-
rin Trudy Huskamp Peterson (Human 
Rights Working Group des Internati-
onalen Archivrates ICA) und Elisabeth 
Baumgartner, Co-Themenbereichsleite-
rin für Vergangenheitsarbeit bei Swiss-
peace, diskutierten über praktische 
Leistungen auf dem Gebiet.

Wie Trudy Huskamp Peterson in 
ihrer Rede betonte, ist die Rolle der die 
Dokumente aufnehmenden Institution 
nicht unproblematisch. Die Entschei-
dung, was für wie lange und in welcher 
Form zu retten oder wann und wie zu 
evakuieren ist und wie manchmal sehr 
umstrittenes Material geschützt werden 
kann, legt die Latte für die aufnehmen-
de Institution sehr hoch. Es ist auch eine 
Frage des Geldes. Wenn es sehr viele 

Risiken und Unbekannte gibt, ist es oft 
schwierig, die Projektfinanzierung zu 
sichern. Nach Trudy Huskamp Peterson 
hat die UNESCO wenig Interesse gezeigt, 
in der Praxis zu helfen. In vielen Fällen 
ist die Arbeit mit Archivmaterial ein 
Kampf ohne effiziente Unterstützung 
oder Strategien.

Historiker ohne Grenzen
Die Vernetzung mit anderen Forschern 
und Fachleuten hilft mit, die Herausfor-
derungen in Bezug auf die Menschen-
rechtsarchive und Konfliktlösung an-
zugehen. Eines dieser Netzwerke ist die 
am 17. Juni 2016 in Helsinki gegründete 
Nichtregierungsorganisation «Histori-
ker ohne Grenzen» (Historians without 
Borders HWB). Sie fördert die Nutzung 
des historischen Wissens für Friedens-
bildung und Konfliktlösung. Durch ein 
internationales Netzwerk von ExpertIn-
nen unterstützen die Historiker ohne 
Grenzen das Recht auf Wissen.

Ein internationaler Dialog und unab-
hängige ForscherInnen stärken die kriti-
sche Geschichtsschreibung und fördern 
das grenzüberschreitende Verständnis 
von Konflikten in der Vergangenheit. Die 
Organisation verhilft offenen und freien 
Zugang zu historischem Material und 
zu Archiven und verhindert gleichzei-
tig den Missbrauch von Geschichte, um 
Konflikte anzuheizen oder Feindbilder 
und verzerrte Mythen aufrechtzuerhal-
ten. Sie versucht, diese Ziele durch Dis-
kussionen mit Expert Innen zu fördern. 
Sie nimmt weiter an Mediendiskussio-
nen teil, macht die Forschungsresultate 
bekannt und veröffentlicht Beiträge zu 
den entsprechenden Themen. Zur Ar-

beit gehört weiter die Teilnahme an ver-
schiedenen Konfliktlösungsprozessen.

Erfahrungen aus Ex- Jugoslawien 
Trotz vielen Organisationen und Hand-
büchern kann Feldarbeit überraschend 
unterschiedlich sein. «Als ich in den frü-
hen 1990er-Jahren in Jugoslawien war, 
wurden die Archive von verschiedenen 
Personen geschützt, die das gleiche Inte-
resse teilten. Es gab keine Organisation, 
die uns unterstützte», erzählt Rinna Kul-
laa, Gastprofessorin am Centre d'histoire 
de Sciences Po in Paris. Die FRIEDENS-
ZEITUNG führte ein Telefoninterview 
mit Kullaa zu ihren Erfahrungen, als sie 
in den Archiven während der Jugoslawi-
enkriege (1991 bis 2001) gearbeitet hatte.

Kullaa arbeitete damals an ihrer 
Doktorarbeit, der Zugang zu den Archi-
ven in Jugoslawien war für sie sehr wich-
tig. Wenn Kullaa auf diese Zeit zurück-
blickt, unterstreicht sie die Bedeutung 
der Aktivitäten von Einzelpersonen und 
eine angemessene Finanzierung der Ar-
beit. «Wenn die Leute das Interesse da-
ran teilten, war eine direkte Zusammen-
arbeit nützlicher als das Abwarten einer 
organisatorischen Hilfe. Die Zusam-
menarbeit vor Ort, das Zusammensein 
bei der Ausbildung und das Finden einer 
gemeinsame Sprache waren wichtiger 
als Nationalität oder organisatorischer 
Hintergrund.»

Bergung von Archivmaterial
Die Umstände vor Ort hatten viel Ein-
fluss auf Rinna Kullaas Arbeit. Zum Bei-
spiel war die Frage, wer das Recht habe, 
das Archiv material zu verwenden, nicht 
einfach zu beantworten. Da sich unter-
schiedliche Regime in kurzer Zeit an 
der Macht ablösten, war es schwierig zu 
definieren, wem das Archivmaterial ei-
gentlich gehörte. Es war auch schwierig 
einzuschätzen, welche Art von Material 
überlebt hatte. Gefragt nach der Bedeu-
tung von Verbündeten und Netzwerken, 
die in dieser auch emotional belasteten 
Situation sehr wichtig waren, erklärt Kul-
laa: «So war ich zum Beispiel während 
vier Monaten nur in Belgrad, um jede 
Woche von einer Telefonzelle aus einen 
Universitätsprofessor anzurufen, den ich 
kannte, weil er am Schutz des Aktenma-
terials auch sehr interessiert war. Es war 
zuerst sehr schwierig, das Material zu be-
kommen und einzusehen.»

Archivverfahren sind in den demo-
kratischen Gesellschaften klar geregelt, 
aber während Konflikten oder in Gesell-
schaften, die sich erst auf dem Weg zur 
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Demokratie befinden, sind auch die Ver-
fahren unklar. Die Situation ist manch-
mal so angespannt und sogar gefährlich, 
dass man mit kugelsicheren Westen ar-
beiten muss. Rinna Kullaa erinnert sich 
lebhaft, dass auch die gewöhnlichen 
Alltagsumstände anders waren, so er-
hielt man etwa andere als behördliche 
approbierte Zeitungen nur gegen einen 
Code unter dem Schreibtisch durch. 
Auch konnte man Geld nur wechseln, 
wenn man wusste, wie man den Händler 
erreichen konnte – und dies erst noch 
versteckt unter Brücken.

Das Museum der Geschichte
Jugoslawiens in Belgrad
Wenn die Umstände schwierig sind, be-
ruht die Arbeit vermehrt auf gegensei-
tigem Vertrauen. Oft haben die lokalen 
Archiv angestellten das beste Wissen 
über die Bedeutung des Materials, und 
es gilt, ihre Arbeitsweise zu respektie-
ren. «Als ich zum ersten Mal das Mu-
seum der Geschichte Jugoslawiens be-
suchte, lief ich durch hüfthohes Gras, 
und es gab keinen Strom. Dennoch wur-
de dort gearbeitet. Durch Gespräche mit 
den Angestellten vor Ort lernte ich zum 
Beispiel, dass sogar alle Staatsgeschenke 
noch in den Archiven waren.»

«Solche Arbeit erfordert Respekt 
und Gefühl für die Situation. Als ich Jah-
re später zu den Archiven zurückkehrte, 
kamen die demokratischen Veränderun-
gen voran, und die Archive hatten mehr 
Geld und Ressourcen erhalten. Aber sie 
waren noch nicht für alle geöffnet. Ich 
persönlich hatte ihr Vertrauen, weil ich 
hier ja schon in den schlechten Zeiten 
gearbeitet hatte. Ich sprach ihre Sprache, 
und mein Status als Forscherin war über-
prüfbar. Ich hatte auch nie ihre knappen 
Ressourcen genutzt, da ich meinen eige-
nen Drucker, Papier und Heizung mitge-
bracht hatte. Ich wurde als vertrauens-
würdige Aussenseiterin angesehen.»

Vergangenheitsbewältigung
Demokratisierung ist ein ständiger Pro-
zess, und auf dem Gebiet des ehemaligen 
Jugoslawien sind Wirtschaft und Gesell-
schaft nach wie vor nicht sehr stark. Kul-
laa weist auf einige neue Probleme hin, 
die Auswirkungen auf die Archivarbeit 
haben: «Wenn man mit Vergangenheits-

bewältigung arbeitet, spielt die Zivil-
gesellschaft eine wichtige Rolle: Einige 
der lokalen Organisationen und deren 
Angestellte haben wichtige Funktionen 
eingenommen, und wenn ausländische 
Finanzen beteiligt sind, stellt sich auch 
die Frage, wer in das Projekt einbezogen 
wird. Es scheint, dass nun die ‹Stars› der 
Zivilgesellschaft die Kontrolle über das 
Material haben. Die Zusammenarbeit 
mit verschiedenen Parteien ist nicht im-
mer so einfach. Menschen haben unter-
schiedliche Ansichten und Erwartungen 
an die Arbeit, und die Interpretationen 
historischer Ereignisse sind nie wertfrei.»

Zusammenfassend meint Kullaa, 
dass schnell wechselnde Umstände in 
einer Konfliktzone ein gutes Netzwerk 
von ForscherInnen erfordern und idea-
lerweise auch die Hilfe einer Mentorin 
oder eines Mentors. «Sie müssen wis-
sen, was die Risiken sind, und diese, 
falls nötig, auch eingehen. Statt Indi-
ana Jones zu spielen, benötigen sie ein 
Netzwerk von Menschen, das nicht nur 
aus HistorikerInnen, sondern auch Di-
plomatInnen und weiteren BeamtInnen 
besteht. Bildung und die Fähigkeit, sich 
verschiedenen Situationen anzupassen, 
helfen bei der Zusammenarbeit.»

Archive sind Informationszentren 
im Dienste des Rechts, die Wahrheit zu 
suchen – aber auch Warnsignale, wenn 
die Demokratie in der Gesellschaft nicht 
richtig funktioniert. Wenn eine Gesell-
schaft sich abwendet und sich weigert, 
Informationen weiterzugeben, ist es 
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der Forscher, die Forscherin, der/die 
dies zuerst spürt. So ist es dessen Ver-
antwortung, dies laut zu sagen und eine 
öffentliche Diskussion zu beginnen. Das 
Ergebnis der Kritik kann allerdings auch 
so verlaufen wie jüngst in der Türkei, wo 
JournalistInnen und Wissenschaftler für 
ihre Nachforschungen verhaftet werden.
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Seit dem Ende des Kalten Krieges vor 
einem Vierteljahrhundert sind eine Rei-
he von Mythen entstanden über neue 
Bedrohungen und die Veränderung der 
Natur von Gewaltkonflikten. Mythen, 
die vom Westen (USA/NATO) wie auch 
von Russland zur Rechtfertigung des 
Einsatzes kriegerischer Gewalt genutzt 
werden. Diese Mythen haben bis in die 
Reihen der Friedensbewegung Verunsi-
cherung verursacht, den Widerspruch 
und Widerstand gegen den Einsatz krie-
gerischer Gewalt geschwächt oder gar 
zu zumindest stillschweigender Zustim-
mung geführt.

Die Glaubwürdigkeit ist das A und O des Pazifismus 

Andreas Zumach: Anforderungen an einen wirksamen Pazifismus heute und morgenNicht nur eine
deutsche Kontroverse

Dieser Text von Andreas Zumach 
sprengt den Rahmen seiner ‹normalen› 
Beiträge. Zudem bezieht er sich auf eine 
Kontroverse in Deutschland. Wir halten 
es dennoch für wichtig, ihn in der FRIE-
DENSZEITUNG zu publizieren. Denn er 
setzt sich mit Grundsatzfragen des Pa-
zifismus auseinander. Fragen, bei denen 
allzu oft Emotionen eine sachliche Dis-
kussion verdrängen – auch hierzulande.

Ein zentraler Unterschied zwischen 
Deutschland und der Schweiz fällt in 
den Diskussionen besonders auf. In 
Deutschland wird kaum über das Prin-
zip der kollektiven Sicherheit debattiert, 
gestritten wird um die konkreten Einsät-
ze der Bundeswehr auf internationaler 
Ebene. In der Schweiz ist es gerade um-
gekehrt. Über die (wenigen) realen Ein-
sätze von Blauhelmen wird in unseren 
Kreisen kaum geredet (wer weiss schon, 
an welchen Einsätzen die Schweiz betei-
ligt ist?). Hingegen wird heftig über den 
Grundsatz gestritten, ob sich die Schweiz 
überhaupt daran beteiligen solle.

Grundsätzliche statt konkrete
Debatten über kollektive Sicherheit
Am wenigsten war das noch 1994 der 
Fall bei der Referendumsabstimmung 
über das Blauhelmgesetz, das deutlich 
abgelehnt wurde. Aber als 2001 mit ei-
ner Revision des Militärgesetzes die 
Grundsätze für Blauhelmeinsätze ge-
setzlich verankert wurden (knapp an-
genommen mit 51 % Ja-Stimmen), hatte 
auch die GSoA das Referendum ergrif-
fen, während wir vom Friedensrat das 
Sekretariat des friedenspolitischen Ko-
mitees für die Revision führten.

Dasselbe Bild zeigte sich dieses 
Frühjahr bei der Vernehmlassung zum 
Sicherheitsbericht 2016. Während die 
GSoA empfahl, sämtliche militärischen 
Auslandeinsätze zu beenden, forderten 
wir, die konsequente Ausrichtung der 
Sicherheitspolitik auf das System der 
kollektiven Sicherheit (siehe FRIEDENS-
ZEITUNG Nr. 17-16). Kein Wunder, dass 
weder das eine noch das andere in der 
kürzlich publizierten definitiven Ver-
sion des Sicherheitsberichts 2016 be-
rücksichtigt worden ist. Offensichtlich 
besteht Diskussionsbedarf in unseren 
Kreisen. Da kommt der Beitrag von 
Andreas Zumach sehr gelegen.              Red.

Eine wesentliche Voraussetzung für die Wirksamkeit von Pazifismus ist seine Glaub-
würdigkeit. Das bedeutet, den Einsatz und die Androhung militärischer Gewaltmit-
tel ausnahmslos zu kritisieren, egal, wo und durch wen sie stattfinden. An dieser 
Glaubwürdigkeit mangelt es bislang im Hinblick auf den Ukrainekonflikt in Teilen 
der Friedensbewegung und auch bei pazifistischen Gruppen und Organisationen.

Aktiver Einsatz für zivile Instrumente
zur Konfliktbearbeitung

Oberste Priorität für Pazifistinnen und 
Pazifisten – über die eigene Weigerung 
zum Einsatz von Gewalt hinaus – ist 
das aktive politische Engagement für die 
Schaffung, Stärkung und den rechtzeiti-
gen Einsatz ziviler Instrumente zur Bear-
beitung von Konflikten: Instrumente zur 
Früherkennung von Konflikten, zur Prä-
vention ihrer gewaltsamen Eskalation, zu 
deren Deeskalation und Beilegung sowie 
zur Überwindung der Konfliktursachen 
und schliesslich zur Nachsorge für die 
Opfer der Konflikte und für den Wieder-
aufbau zerstörter Infrastrukturen.

Dabei gilt es, der in der politischen 
Klasse (gemeint sind die gewählten 
Verantwortlichen in Parlament und Re-
gierung) sowie von MedienvertreterIn-
nen weitverbreiteten Behauptung oder 
Annahme zu widersprechen, es exis-
tierten bereits nennenswerte oder gar 
ausreichende Instrumente zur zivilen 

Konfliktbearbeitung. Tatsächlich sind 
die finanziellen, personellen, logistischen 
und sonstigen Ressourcen, die für zivile 
Konfliktbearbeitung heute in den meis-
ten der 193 UNO-Staaten (mit Ausnahme 
der skandinavischen Länder) national zur 
Verfügung stehen oder die von den Nati-
onalstaaten an die UNO, OSZE und ande-
re multilaterale Institutionen übergeben 
werden,  immer noch kata strophal unter-
entwickelt und gemessen am Bedarf nur 
ein Tropfen auf den heissen Stein. 

Vorrang geniessen weiterhin die 
militärischen Instrumente. Und ange-
sichts der mittelfristigen Ausgabenpla-
nungen für die Streitkräfte der meisten 
westlichen Staaten – auch der Schweiz 
– sowie Russlands, Chinas, Indiens und 
anderer Staaten insbesondere in Asien 
droht sich dieses Missverhältnis in den 
nächsten Jahren sogar noch weiter zu 
verschärfen.

Mythen zur Rechtfertigung von
Gewaltmitteln widersprechen

Der hartnäckigste und wirkmäch-
tigste Mythos ist die Behauptung von 
den ‹neuen Kriegen›. Im deutschen 
Sprachraum wurde und wird diese 
Behauptung in erster Linie und mit 
grossem Erfolg von Herfried Münkler, 
Politikprofessor an der Berliner Hum-
boldt-Universität, verbreitet. Die wich-
tigsten Punkte der Behauptung lauten:
➤ Im Unterschied zu den überwiegend 
zwischenstaatlichen Gewaltkonflikten 
während des Kalten Krieges zwischen 
1950 und 1990 finden die Gewaltkon-
flikte seit 1990 überwiegend innerstaat-
lich statt.
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➤ Es handelt sich um ‹asymmetrische 
Kriege› mit neuen Mitteln der Kriegs-
führung (Anschläge, Selbstmordatten-
tate etc.) im Unterschied zu den frühe-
ren klassischen Kriegen zwischen den 
regulären Streitkräften zweier Länder.
➤ In diesen ‹neuen Kriegen› treten neue 
Kriegsakteure auf (illegitime Kämpfer, 
Aufständische, kriminelle Banden, War-
lords, Terroristen etc.) mit neuen Mo-
tiven und Interessen (Kampf gegen die 
staatliche Ordnung oder die Regierung, 
religiöse oder ethnische Konkurrenzen, 
sich vom Krieg zu ernähren etc.), die 
sich nicht an die Regeln des Kriegsvöl-
kerrechts (Genfer Konventionen etc.) 
halten.
➤ Eine ganz neue Bedrohung ist der 
Terrorismus. Ein Beispiel für die Wirk-
mächtigkeit dieser Behauptungen ist die 
Argumentation, mit der SPD-Politiker 
Erhard Eppler, in den 1980er-Jahren ei-
ner der prominenten Vertreter der Frie-
densbewegung in Deutschland, ab Ende 
der 1990er-Jahre für den militärischen 
Einsatz im ehemaligen Jugoslawien plä-
dierte und für ein Zusammengehen von 
Pazifisten mit Militärs (u.a. «Gehetzte 
Vorreiter», ‹taz.die tageszeitung› Berlin, 
19.11.2001).

Tatsächlich sind die Behauptungen 
Münklers und anderer über die ‹neuen 
Kriege› empirisch falsch und irrefüh-
rend. Bereits von den weltweit rund 
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230 Gewaltkonflikten, die während des 
Kalten Krieges (1950 bis 1989) stattge-
funden haben, waren über 80 Prozent 
innerstaatliche.
➤ Die Befreiungs- und Entkolonisa-
lisierungskriege in den 1950er- bis 
1970er-Jahren des letzten Jahrhunderts 
waren sämtlich ‹asymmetrische› Ge-
waltkonflikte zwischen den regulären 
Streitkräften der Kolonialmächte und 
den Aufständischen bzw. Befreiungsor-
ganisationen in den damaligen Kolonien.
➤ ‹Asymmetrische› Gewaltkonflikte 
waren auch der Krieg der nordvietna-
mesischen Vietkongs gegen die regu-
lären Streitkräfte der USA (1966-1975), 
der Krieg der von den USA unterstützten 
islamistischen Mudschaheddin in Af-
ghanistan gegen die sowjetische Besat-
zungsarmee (1980-1988) oder der fast 
30-jährige Krieg der britischen Streit-
kräfte gegen die Irisch-Republikanische 
Armee (IRA) in Nordirland.

Auch in diesen asymmetrischen Ge-
waltkonflikten während der Phase des 
Kalten Krieges existierten bereits die 
Motive und Inte ressenlagen von Kon-
fliktakteuren, die dann von Herbert 
Münkler und anderen erstmals mit Blick 
auf die ersten innerjugoslawischen Zer-
fallskriege (Slowenien, Kroatien, Bos-
nien) der Jahre 1991 bis 1995 als ‹neu› 
behauptet wurden. 

Und in all den asymmetrischen Ge-
waltkonflikten während der Phase des 
Kalten Krieges missachteten nicht nur 
die ‹irregulären› Kämpfer der einen 

Seite die Bestimmungen des Kriegsvöl-
kerrechts (an die sie formal nicht gebun-
den waren), sondern auch die regulären 
Streitkräfte der anderen Seite, für die 
diese Bestimmungen völkerrechtlich 
verbindlich waren. Das gilt auch für die 
Kriege, die die regulären Streitkräfte 
der USA, der NATO sowie Russlands seit 
Ende des Kalten Krieges im Irak, gegen 
Serbien/Montenegro, in Tschetschenien 
und in Afghanistan führten.
➤ Auch der ‹Terrorismus› (der Begriff 
wird hier nur mit Vorbehalt benutzt, da 
es bis heute keine international verein-
barte Definition gibt), mit dessen Be-
kämpfung sowohl der Westen wie auch 
Russland seit den Anschlägen vom 11. 
September 2001 den Einsatz militäri-
scher Mittel in immer stärkerem Masse 
begründen, ist keineswegs eine ‹neue 
Bedrohung›.

‹Terroristische› Anschläge gab es be-
reits im 19. Jahrhundert – zum Beispiel 
gegen das britische Königreich. Auch 
einige der Befreiungsbewegungen der 
1950er- bis 1980er-Jahre und ihre Füh-
rer wurden damals vor allem von westli-
chen Regierungen als «Terrororganisati-
onen» und «Terroristen» gebrandmarkt 
(zum Beispiel die Befreiungsbewegung 
der südafrikanischen Schwarzen gegen 
das Apartheid-Regime und ihren Führer 
Nelson Mandela oder die Palästinensi-
sche Befreiungsorganisation PLO und 
ihr Vorsitzender Yassir Arafat).

Neu ist allerhöchstens, dass die is-
lamistisch gerechtfertigten Terroran-
schläge seit Anfang der 1990er-Jahre 
(von denen über 95 Prozent bislang im 
Krisenbogen zwischen Marokko und 
Pakistan stattgefunden haben und deren 
Opfer zu über 95 Prozent Muslime wa-
ren) inzwischen auch die Wohlstands- 
und (vermeintliche) Sicherheitsinsel Eu-
ropa erreicht haben.

Andreas Zumach ist UNO-Korrespondent ver-
schiedener Zeitungen in Genf und regelmässiger 
FRIEDENSZEITUNGS-Autor. Dieser Text basiert auf 
einem Vortrag, den er Ende April bei einer Tagung 
von deutschen Friedensorganisationen in Heidel-
berg zur Zukunft des Pazifismus gehalten hat.

Tatsächlich neu sind die mediale Ver-
mittlung von Gewaltkonflikten und der 
dadurch entstandene massive Hand-
lungsdruck. Bedingt durch die neuen 
technischen Kommunikationsmittel 
(Internet, Smartphones) und noch ver-
schärft durch die wachsende Konkur-
renz zwischen den elektronischen Me-
dien (in Deutschland seit der Zulassung 
privater Fernseh- und Rundfunksender 
Ende der 1970er-Jahre) strömen in im-
mer schnellerer Abfolge immer mehr 
Bilder und andere (vermeintliche) Infor-

Der Druck der Bilder
mationen von immer mehr Quellen aus 
Krisen- und Konfliktregionen auf die In-
ternet- und Smartphone-Nutzer sowie 
Fernsehzuschauer ein. Und zwar nach 
der Regel: Wer verbreitet die spektaku-
lärsten/blutigsten/aufregendsten Bilder 
und Informationen als Erster.

Die Printmedien stehen unter Druck, 
zumindest einen Teil der elektronisch 
übermittelten Bilder und Informationen 
nachzudrucken – oft ohne in der Lage 
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zu sein, deren Seriosität zu überprüfen. 
All das erhöht den Handlungsdruck 
auf die politisch Verantwortlichen in 
Regierung und Parlament und den Er-
wartungsdruck in der Bevölkerung, dass 
endlich etwas geschieht, um das Leiden 
von Menschen in Konfliktregionen zu 
beenden. Damit wird der Boden bereitet 

für den Einsatz von Gewaltmitteln. Der 
sogenannte Islamische Staat verschärft 
diesen Druck noch, indem er als ers-
ter Gewaltakteur der Geschichte unter 
höchst professioneller Nutzung sämt-
licher klassischer wie moderner Medi-
enformate und Kommunikationsintru-
mente die Bilder und Videos der eigenen 
Gräueltaten weltweit verbreitet.

Einäugiger Pazifismus ist unglaubwürdig –
zum Umgang von Pazifisten und Friedens-

bewegung mit dem Ukrainekonflikt
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Eine wesentliche Voraussetzung für 
die Wirksamkeit von Pazifismus ist 
seine Glaubwürdigkeit. Das bedeutet, 
den Einsatz und die Androhung mili-
tärischer Gewaltmittel ausnahmslos zu 
kritisieren, egal, wo und durch wen sie 
stattfinden. An dieser Glaubwürdigkeit 
mangelt es bislang im Hinblick auf den 
Ukrainekonflikt in Teilen der deutschen 
Friedensbewegung und auch bei pazifis-
tischen Gruppen und Organisationen.

Ein Beispiel für diese fehlende Glaub-
würdigkeit ist der Textvorschlag für Re-
den beim Ostermarsch 2014 in Deutsch-
land, der damals von der Kooperation für 
den Frieden (an der Pax Christi, der Bund 
für soziale Verteidigung, die DFG-VK und 
andere Organisationen mit pazifisti-
schem Selbstverständnis beteiligt sind) 
beschlossen und bundesweit verbreitet 
wurde. In diesem Text findet sich kein 
kritisches Wort zu der kurz zuvor unter 
Einsatz und Androhung militärischer 

Gewaltmittel erfolgten völkerrechtswid-
rigen Annexion der Krim durch Russland 
und auch nicht zu der – ebenfalls völker-
rechtswidrigen – hybriden Kriegsfüh-
rung Russlands in der Ostukraine.

Auch in vielen späteren Texten aus 
der Friedensbewegung kommt diese 
notwendige Kritik am Vorgehen Russ-
lands nicht vor. Und bei zahlreichen 
Veranstaltungen seit Frühjahr 2014 
konnte man erleben, dass die Völker-
rechtswidrigkeit des russischen Vorge-
hens unter Verweis auf die gravierenden 
völkerrechtswidrigen Kriege und andere 
Gewaltakte des Westens in den letzten 
25 Jahren relativiert, verharmlost oder 
gar völlig geleugnet wurde.

Der in Teilen der deutschen Frie-
densbewegung wegen seiner scharfzün-
gigen Kritik an Bundeswehr und NATO 
sehr geschätzte Ex-Oberstleutnant  der 
Bundeswehr, Jürgen Rose, denunzier-
te Kritiker des völkerrechtswidrigen 

Vorgehens Russlands sogar mit dem 
Vorwurf, sie seien «der antirussischen 
Propaganda von einer ‹vorgeblichen 
Annexion› der Krim auf den Leim ge-
krochen, ganz so wie die übergrosse 
Mehrheit der hiesigen Konzernmedi-
en-Journaille, auf deren Stirn in kapita-
len Lettern das Qualitätssiegel ‹BRAIN-
WASHED BY U.S.› aufscheint».

Jede weitere Debatte über diese 
Frage und eine von westlichen wie von 
russischen Regierungsinteressen unab-
hängige und souveräne eigene Haltung 
schloss Rose aus mit der apodiktischen 
Feststellung: «Der Behauptung, bei der 
Sezession der Krim handle es sich in 
Wahrheit um eine Annexion seitens 
Russlands, kommt in etwa der gleiche 
Erkenntniswert zu wie der Aussage, dass 
die Erde kein Ellipsoid, sondern eine 
Scheibe sei.»

Rose und auch viele andere Apolo-
geten des russischen Vorgehens berufen 
sich auf den Hamburger Strafrechtspro-
fessor und Rechtsphilosophen Reinhard 
Merkel, der den Kosovo-Krieg der NATO 
von 1999 und den Irak-Krieg der USA 
von 2003 in Artikeln für die Frankfur-
ter Allgemeine Zeitung (FAZ) noch ein-
deutig als völkerrechtswidrig eingestuft 
hatte. In einem Artikel für die FAZ vom 
7. April 2014 verharmloste Merkel die 
Annexion der Krim durch Russland zu 
einem innerukrainischen Sezessions-
vorgang, auf den völkerrechtliche Krite-
rien «keine Anwendung» fänden.

Dabei beschönigte Merkel die Um-
stände und das Ergebnis des von Russ-
land mit Gewaltmitteln durchgesetzten 
Referen dums zur Abspaltung der Krim 
von der Ukraine vom März 2014. Weder 
Rose noch Merkel haben ihre Haltung 
bis heute korrigiert, obwohl Präsident 
Putin inzwischen längst öffentlich ein-
geräumt hat, was er zunächst geleugnet 
hatte: dass im Vorfeld des Referendums 
vom März 2014 russische Soldaten und 
Waffen auf die Krim verlegt wurden.

Die unkritische Haltung gegenüber 
dem völkerrechtswidrigen russischen 
Vorgehen auf der Krim und in der Ost-
ukraine offenbart einen besorgniserre-
genden Mangel an geistiger Unabhän-
gigkeit und intellektueller Souveränität. 
Sie trägt dazu bei, die universell gültigen 
Normen des Völkerrechts und der Men-
schenrechte zu unterminieren und zu 
schwächen. Man kann (und muss) doch 
einerseits
➤ die völkerrechtswidrigen Kriege des 
Westens seit Ende des Kalten Krieges 
schärfstens kritisieren,
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Terrorismus und die von ihm ausgehen-
de Bedrohung noch erheblich verstärkt. 

Für jeden – überwiegend durch Luft- 
und Drohnenangriffe der USA – getöte-
ten tatsächlichen oder mutmasslichen 
Terroristen sind zehn neue nachgewach-
sen. Die Zahl der terroristischen An-
schläge und die Zahl ihrer Opfer haben 
sich in den letzten 15 Jahren vervielfacht. 
Und dieser Krieg hat seit seinem Beginn 
am 7. Oktober 2001 mit US-Luftangrif-
fen auf Ziele des Al-Qaida-Netzwerkes 
von Osama bin Laden in Afghanistan 
eine enorme geographische Ausweitung 
erfahren: Inzwischen werden Ziele be-
kämpft in Pakistan, Mali, Libyen, Syri-
en, Irak, Somalia, Jemen, dem israelisch 
besetzten Gazastreifen und der ägypti-
schen Sinaihalbinsel sowie weiterhin in 
Afghanistan. Die Ausweitung auf weitere 
Länder und Regionen ist absehbar.

gescheitert sind. Und dass sie die Lage 
für die Menschen in den ehemaligen 
Kriegsgebieten nicht nachhaltig verbes-
sert haben. Das gilt für die militärischen 
Interventionen der 1990er-Jahre im ehe-
maligen Jugoslawien (wenn man denn 
bereit ist, die aktuelle Situation im Koso-
vo, in Bosnien-Herzogowina und in Ser-
bien nüchtern und ohne Scheuklappen 
und Schönfärberei zur Kenntnis zu neh-
men). Das gilt für Afghanistan und Irak. 

Und das gilt ganz besonders für den 
nunmehr seit den Anschlägen vom 11. 
September 2001 geführten ‹Krieg ge-
gen den Terrorismus›. Dieser Krieg ist 
gemessen an seinen damals von den 
kriegsführenden Regierungen erklärten 
Zielen und dem Versprechen an ihre 
Bevölkerungen, diese neue Bedrohung 
schnell zu überwinden, nicht nur ge-
scheitert, sondern er hat sich als völlig 
kontraproduktiv erwiesen und das Pro-
blem des islamistisch gerechtfertigten 

PazifistInnen lehnen den Einsatz militä-
rischer Gewaltmittel grundsätzlich ab – 
und belassen es leider oft bei dieser Hal-
tung. Doch es wäre wünschenswert, dass 
sich PazifistInnen stärker als bislang an 
der Debatte über die ‹Nützlichkeit› ver-
gangener oder laufender Kriege betei-
ligen, ohne Angst zu haben, damit ihre 
grundsätzliche Position zu kompromit-
tieren. Denn durch die Debatte über die 
‹Nützlichkeit› vergangener oder laufen-
der Kriege liesse sich die Skepsis gegen-
über der Fortsetzung aktueller Kriege 
und gegenüber künftigen Kriegseinsät-
zen in der Bevölkerung verbreiten – bis 
hinein in Kreise von Soldaten und kon-
ventionellen Sicherheitspolitikern.

Denn es lässt sich ja aufzeigen, dass 
sämtliche Kriege, die in den letzten 25 
Jahren seit Ende des globalen Ost-West-
konfliktes von westlichen Staaten (und 
auch von Russland) geführt wurden, 
gemessen an ihrer erklärten Zielsetzung 

➤ die Hauptverantwortung dafür, dass 
es ab Ende 2013 zu dem eskalierenden 
Konflikt in der Ukraine und zwischen 
dem Westen und Russland über die 
Ukraine kam, bei der Politik der NATO- 
und EU-Staaten in den letzten 25 Jah-
ren ansiedeln (NATO-Osterweiterung 
unter Bruch des Gorbatschow 1990 
gegebenen Versprechens, die fatale Uk-
raine-Politik der EU seit 2005, das ‹Kri-
senmanagement› der EU seit Beginn der 
Maidan-Proteste Anfang 2014, die kon-
fliktverschärfende Rolle der USA etc.),
➤ die einseitige Berichterstattung und 
Kommentierung zum Ukraine-Konflikt 
in deutschen und anderen westlichen 
Medien kritisieren sowie die demago-
gischen Angriffe gegen die Person von 
Präsident Putin (was etwas anderes ist 
als eine – allerdings sehr notwendige – 
scharfe, aber sachliche Kritik sowohl an 
Putins zunehmend autoritärer bis dikta-
torischer Innenpolitik wie an Teilen sei-
ner Aussenpolitik),
➤ analysieren und erklären, warum Pu-
tin mit Blick auf die Krim und die Ostuk-
raine so gehandelt hat (was nicht bedeu-
tet, diese Handlungen zu entschuldigen, 
zu billigen oder zu rechtfertigen),
➤ mit ebenfalls guten analytischen Ar-
gumenten der Behauptung widerspre-
chen, nun seien Polen und die baltischen 

Staaten von Russland bedroht und daher 
bedürfe es einer Aufrüstung der NATO 
in diesen osteuropäischen Staaten,
➤ die von den USA und der EU gegen 
Russland verhängten Wirtschaftssank-
tionen als das von Anfang falsche und 
zum Scheitern verurteilte, weil völlig 
untaugliche Mittel zur Änderung der 
russischen Politik kritisieren,
➤ für konkrete erste Schritte der NATO 
zur Deeskalation des Konfliktes plä-
dieren (zum Beispiel: eindeutiger Be-
schluss, dass eine NATO-Mitgliedschaft 

PazifistInnen sollten die Debatte über die Nützlichkeit
des Einsatzes militärischer Mittel vorantreiben

der Ukraine nicht geplant ist), damit 
dann auch Putin Deeskalationsschritte 
machen kann (all das ist meine in zahl-
reichen Reden, Diskussionsbeiträgen, 
Artikeln und Büchern der letzten 25 
Jahre öffentlich vertretene Position),
➤ und andererseits zugleich auch das 
russische Vorgehen und seine Völker-
rechtswidrigkeit klar benennen und kri-
tisieren. Das wäre eine intellektuell sou-
veräne und glaubwürdige pazifistische 
Position.
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Ein Ende dieses Krieges oder gar ein 
Sieg sind nicht absehbar. Daher gibt es 
überhaupt keinen begründeten Anlass 
für die Hoffnung, die aktuelle Schlacht 
und jüngste Eskalationsstufe dieses 
Krieges, nämlich die militärische Be-
kämpfung des IS mit dem Ziel seiner 
«Vernichtung» (so US-Präsident Obama 
vor der UNO-Generalsversammlung im 
September 2014) könne Erfolg haben. 
Seit dem 24. August 2014 bis zum Re-
daktionsschluss dieses Beitrages Ende 
Juni 2016 hat die von den USA geführte 
Kriegskoalition in über 12’000 Einsätzen 
mehr als 42’000 hochmoderne, zumeist 
lasergesteuerte Bomben, Drohnen und 
Raketen gegen Ziele des IS im Irak und in 
Syrien verschossen. Hinzu kommen Bo-
deneinsätze von US-Spezialkommandos. 
Gemessen an diesem massiven militäri-
schen Einsatz ist das Ergebnis ziemlich 
marginal.

Der Artikel 5 des Römer Statuts 
des Intern. Strafgerichtshofes

Art. 5 Der Gerichtsbarkeit des 
Gerichtshofs unterliegende Ver-
brechen

1. Die Gerichtsbarkeit des Gerichts-
hofs ist auf die schwersten Verbre-
chen beschränkt, welche die inter-
nationale Gemeinschaft als Ganzes 
berühren. Die Gerichtsbarkeit des 
Gerichtshofs erstreckt sich in Über-
einstimmung mit diesem Statut auf 
folgende Verbrechen:
a) das Verbrechen des Völkermords;
b) Verbrechen gegen die Mensch-
lichkeit;
c) Kriegsverbrechen;
d) das Verbrechen der Aggression.

2. Der Gerichtshof übt die Gerichts-
barkeit über das Verbrechen der 
Aggression aus, sobald in Überein-
stimmung mit den Artikeln 121 und 
123 eine Bestimmung angenommen 
worden ist, die das Verbrechen de-
finiert und die Bedingungen für die 
Ausübung der Gerichtsbarkeit im 
Hinblick auf dieses Verbrechen fest-
legt. Diese Bestimmung muss mit 
den einschlägigen Bestimmungen 
der Charta der Vereinten Nationen 
vereinbar sein.

Pazifismus mit und ohne begründeter Ausnahme

Fortsetzung von Seite 9

Pazifismus als grundsätzliche und aus-
nahmslose Ablehnung militärischer Ge-
waltmittel ist nicht nur eine ehrbare und 
völlig legitime Haltung, sondern auch 
politisch dringend notwendig: Als stän-
dige Infragestellung und als Korrektiv 
für diejenigen, die sich selbst zwar für 
Abrüstung und die Stärkung ziviler Ins-
trumente zur Konfliktbearbeitung enga-
gieren, aber (noch) nicht auf die natio-
nale Verfügung über militärische Mittel 
verzichten wollen.

Doch es gibt eine Ausnahmesituation, 
unter der vielleicht auch für Pazifist Innen 
der Einsatz militärischer Mittel doch ak-
zeptabel wäre: der nachweislich drohende 
oder gar bereits begonnene Völkermord 
und Verbrechen gegen die Mensch-
lichkeit – also zwei der vier ‹Kernver-
brechen› (neben Aggressionskrieg und 
Kriegsverbrechen), die nach dem Zivili-
sationsbruch des Holocaust und des von 
Nazideutschland ausgelösten Zweiten 
Weltkrieges mit über 60 Millionen Toten 
1945/46 vom Nürnberger Kriegsverbre-
chertribual erstmals definiert und kodifi-
ziert wurden und 1998 auch in das Statut 
des Internationalen Strafgerichtshofes 
übernommen wurden.

In der Zeit des Kalten Krieges war 
die Frage einer Strafbarkeit dieser Ver-
brechen oder gar des Einsatzes militäri-
scher Mittel, um sie zu verhindern oder 
zu beenden, tabu. Schon allein, weil die 
ständigen Vetomächte des UNO-Sicher-
heitsrates USA, Sowjetunion, Frankreich 
und Grossbritannien auf freie Hand und 
Straflosigkeit für die von ihnen unter 
anderen in Vietnam, Algerien, Afgha-
nistan und Nordirland verübten Kern-
verbrechen bedacht waren.

Zu einem von der UNO unter Kapi-
tel 7 der Charta beschlossenen Einsatz 
militärischer Zwangsmittel (gemeint 
sind Truppen mit Kampfmandat im Un-
terschied zur Stationierung von Blau-
helmtruppen zur Friedenssicherung 
nach Kapitel 6 der UNO-Charta sowie 
mit vorheriger Zustimmung der jewei-
ligen Konfliktparteien) kam es daher 
während der 40 Jahre des Kalten Krieges 
nur einmal: 1950 im Koreakonflikt. Und 
das auch nur, nachdem die UNO-Ge-
neralversammlung nach monatelanger 
Blockade des Sicherheitsrates in dieser 
Angelegenheit einen entsprechenden 
Beschluss gefasst hatte.

Über einen Einsatz militärischer 
Zwangsmittel zur Beendigung/Verhin-

derung von Völkermord, Verbrechen 
gegen die Menschlichkeit oder anderen 
schweren Menschenrechtsverletzungen 
wurde erstmals nach Ende des Kalten 
Krieges angesichts der innerjugoslawi-
schen Zerfallskriege ab 1991 diskutiert, 
damals unter der von NATO-Regierun-
gen geprägten irreführenden Über-
schrift «humanitäre Intervention». 
Dann 1994 mit Blick auf Ruanda und 
1998/99 wegen des eskalierenden Ge-
waltkonfliktes zwischen Serben und Al-
banern im Kosovo.

Im ersten Jahrzehnt des neuen Mil-
lenniums wurde die NATO-Intervention 
in Afghanistan zum Teil mit menschen-
rechtlichen Argumenten gerechtfertigt 
und 2011 die Kriegsführung der drei 
NATO-Staaten Frankreich, USA und 
Grossbritannien gegen den libyschen 
Herrscher Ghaddafi. Die aktuelle De-
batte dreht sich um Syrien. Für Pazifist-
Innen und auch für nicht grundsätzlich 
pazifistische Mitglieder der Friedensbe-
wegung hat diese Debatte der letzten 25 
Jahre drei zentrale Dilemmata:

Erstes Dilemma
Für alle vorab genannten (und auch an-
dere) Gewaltkonflikte seit 1990 lässt 
sich feststellen, dass die von PazifistIn-
nen/Friedensbewegten seit Jahrzehnten 
immer wieder eingeforderten zivilen In-
strumente zur Prävention, Deeskalation 
und Beendigung dieser Konflikte entwe-
der überhaupt nicht eingesetzt wurden, 
oder nur unzureichend, viel zu spät oder 
gar in falscher, konfliktverschärfender 
Weise.

Aber: Ist das ein Grund für Pazi-
fistInnen zu sagen: Das ist dann nicht 
mehr unser Bier?

Zweites Dilemma
Die Rechtfertigungen des Westens für 
seine militärischen Interventionen in 
die Gewaltkonflikte der 1990er-Jahre als 
angeblicher ‹ultima ratio› sind sämtlich 
falsch. Im bosnischen Srebrenica fand 
im Juli 1995 zwar unzweifelhaft ein Völ-
kermord durch serbische Nationalisten 
an rund 8000 muslimischen Männern 
statt. Doch dieser Völkermord hätte 
verhindert werden können, wenn die 
Regierungen der USA (mit Unterstüt-
zung Frankreichs und Deutschlands) die 
ostbosnischen Enklaven nicht ganz be-
wusst den Serben zur Eroberung über-
lassen hätten, um dann auf der Basis 
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zweier ethnisch ‹homogener› Teilrepu-
bliken in Bosnien das ‹Friedensabkom-
men› von Dayton von Dezember 1995 
zu besiegeln.

Im Kosovo-Konflikt wäre im Herbst 
1998 eine Deeskalation durch eine (vom 
damaligen US-Botschafter bei der NATO 
in Brüssel sogar vorgeschlagene) ge-
meinsame amerikanisch-russische Pe-
acekeeping-Mission mit UNO-Mandat 
möglich gewesen. Doch die Regierung 
in Washington wollte den dann ab März 
1999 geführten Krieg gegen Serbien/
Montenegro: Um die Bedeutung der 
NATO zu unterstreichen, deren weitere 
Notwendigkeit und hohen Kosten nach 
Ende des Kalten Krieges selbst in kon-
servativen Politikerkreisen in Europa 
zunächst infrage gestellt wurde. Und 
um die Vormachtstellung der USA in der 
NATO zu bekräftigen.

Als einziger Einsatz militärischer 
Zwangsmittel zur Verhinderung oder 
Beendigung schwerer Menschenrechts-
verletzungen hätte jener in Ruanda An-
fang 1994 überzeugt. Dort drohte da-
mals erwiesenermassen ein Völkermord 
grösseren Ausmasses. Die Beweise für 
die Vorbereitungen dieses Völkermor-
des wurden von einer Beobachtergrup-
pe der UNO gesammelt.

Doch als der damalige UNO-General-
sekretär Boutros Boutros Ghali dem Si-
cherheitsrat diese Beweise vorlegte und 
die Entsendung von 25’000 Blauhelm-
soldaten zur Stationierung zwischen 
den Siedlungsgebieten der Hutus und 
Tutsis forderte, um den drohenden Völ-
kermord zu verhindern, erhielt er von 
keinem der 15 Ratsmitglieder Unter-
stützung. Kein Land war bereit, für die 
geforderte Blauhelmmission Soldaten, 
Transporthubschrauber oder andere Lo-
gistik bereitzustellen. Der dann folgende 
Völkermord an fast einer Million Men-
schen in Ruanda wurde nicht verhindert 
wegen mangelndem Interesse der übri-
gen Mitglieder der Staatengemeinschaft.

Aber: Rechtfertigt diese Erfahrung 
der letzten 25 Jahre tatsächlich die Hal-
tung, dass schwere Menschenrechts-
verletzungen immer nur Vorwand und 
Camouflage seien für militärische Inter-
ventionen aus anderen Interessen und 
dass auch das Konzept der «Schutzver-
antwortung» (Responsibility for Protect) 
nur «eine neue Verkleidung» derartiger 
Interessen ist (so Wolfgang Kraus beim 
Heidelberger Gespräch)?

Drittes Dilemma
Militärische Instrumente (Soldaten, 

Waffen, Ausrüstung etc.) existieren bis-
lang nur in Besitz oder unter Verfügung 
von Nationalstaaten oder dem Militär-
bündnis NATO. Wenn sie in der Ver-
gangenheit eingesetzt wurden, hatten 
– selbst wenn der Einsatz vom UNO-Si-
cherheitsrat mandatiert war und die 
Truppen unter einem UNO-Komman-
do standen – die nationalen Interessen 
der jeweiligen Entsendestaaten immer 
einen – oftmals problematischen – Ein-
fluss auf den Verlauf der Mission.

Aber: Ist das ein unveränderliches 
Naturgesetz? Trotz aller schlechten Er-
fahrungen der letzten 25 Jahre plädiere 
ich dafür, dass PazifistInnen die Frage 
von Völkermord, Verbrechen gegen die 
Menschlichkeit und anderen schweren 
Menschenrechtsverletzungen auch als 
Herausforderung für ihre Haltung be-
greifen und ernst nehmen. Und dass sie 
sich aktiv an der Debatte beteiligen, was 
zur Verhinderung oder Beendigung der-
artiger Verbrechen getan werden muss, 
selbst dann, wenn zivile Instrumente 
zuvor nicht oder nur unzureichend ein-
gesetzt wurden. Oder vielleicht tatsäch-
lich frühzeitig und umfassend eingesetzt 
wurden und dennoch gescheitert sind. 

Auch ein solches Szenario ist denk-
bar. Denn sonst werden Debatte und 
Entscheidungen immer wieder jenen 
überlassen, die ausschliesslich oder 
überwiegend militärische Instrumente 
zur Konfliktbearbeitung im Sinne ha-
ben. PazifistInnen sollten sich einsetzen 

für die Schaffung einer internationalen 
UNO-Truppe, die unter klar definierten 
Regeln vom UNO-Sicherheitsrat oder 
besser noch durch eine qualifizierte 
Mehrheit der UNO-Generalversamm-
lung eingesetzt werden kann, um Völ-
kermord oder Verbrechen gegen die 
Menschlichkeit zu verhindern bezie-
hungsweise zu beenden. Ob es sich da-
bei um eine Polizeitruppe oder eine mi-
litärische Blauhelmtruppe handelt, wäre 
noch genauer abzuklären.

Wichtig ist, dass diese Truppe von 
ihrem Mandat und ihrer Ausrüstung 
her in der Lage wäre, etwa im Kon-
fliktfall Ruanda 1994 die gewaltsamen 
Übergriffe der Hutus auf die Tutsis zu 
verhindern. Entscheidend ist, dass diese 
UNO-Truppe nicht aus bereits bestehen-
den nationalen Polizeieinheiten oder 
Soldatenverbänden zusammengestellt 
wird, über die dann wiederum natio-
nale Interessen der entsendenden Mit-
gliedsstaaten die jeweilige Mission be-
stimmen würden. Stattdessen sollte die 
neue UNO-Truppe aus BürgerInnen der 
Mitgliedsstaaten bestehen, die sich indi-
viduell bei der UNO für diese Truppe be-
werben, bei der UNO eine gemeinsame 
Ausbildung erhalten und dort auf ihre 
künftigen Einsätze vorbereitet werden. 
Die Forderung nach dem Aufbau einer 
solchen multinationalen UNO-Truppe 
sollte einhergehen mit der Forderung 
nach dem Abbau aller militärischen In-
strumente unter nationaler Verfügung. 
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Am 1. Oktober 2016 wird die Institution 
des zivilen Ersatzdienstes als Alternati-
ve für junge Männer zum Militärdienst 
20 Jahre alt. Nicht nur wurde damals die 
Vollzugsstelle für den Zivildienst eta-
bliert, es wurden auch die ersten Ein-
sätze von Zivildienstleistenden durch-
geführt. Ermöglicht wurde dies nach 
jahrzehntelangen Vorstössen 1992 
mit der Zustimmung des Volkes zur 
Zivildienst-Verfassungsvorlage. Heiner 
Studer, früherer EVP-Nationalrat und 
Präsident von CIVIVA, des Verbandes 
der Zivildienstleistenden, blickt auf die 
Vorarbeit zum Zivildienst zurück.
  

/ Heiner Studer /

Ich bin aus unterschiedlichen Gründen 
immer wieder in Zivildiensteinsatzbe-
trieben. Mir fällt üblicherweise sehr 
rasch auf, wer ein Zivildienstleisten-
der (Zivi) ist. Meine Faustregel: Wenn 
ein junger Mann gleich grüsst, bei der 
Arbeit zupackt und damit auf positive 
Weise auffällt, ist er sehr häufig in dieser 
Funktion im Einsatz. Wie die Kontak-
te bei Einsatzbetrieben zeigen, besteht 
eine ausserordentlich grosse beidseitige 
Zufriedenheit. Viele Betriebe könnten 
sich ihre Institution ohne Zivildienst-
leistende gar nicht mehr vorstellen.

Zivildienst: Früher skeptisch beur-
teilt, heute selbstverständlich
Der Zivildienst existiert erst seit 20 Jah-
ren. Er hat Profil und wird so wahrge-
nommen. So ist durchaus zu verstehen, 
weshalb viele Verantwortliche in der Ar-

20 Jahre Zivildienst in der Schweiz
Ein Rückblick von Heiner Studer

mee es gar nicht gerne sehen, dass beste 
Leute den zivilen Weg wählen. Zivis sind 
keineswegs ‹komische Vögel›, welche 
sich nicht in einen Arbeitsprozess ein-
fügen lassen. Dieses Vorurteil hörte man 
immer wieder. Der Zivildienst ist längst 
angekommen, um zu bleiben.

Viele junge Leute sind überrascht, 
dass der Zivildienst erst seit 20 Jahren 
besteht. Sie wissen nichts anderes, als 
dass es ihn gibt. Es ist gut so, dass er 
eine Selbstverständlichkeit geworden ist. 
Wenn dies nur auch die Sicherheitspoli-
tische Kommission (SiK) des Nationalra-
tes einsehen würde. Immer wieder muss 
für kleine Schritte gekämpft werden. 

Ein langer, mühsamer Kampf
Vorschläge für einen Zivildienst gab 
es seit Jahrzehnten. Keiner führte zum 
Ziel. Was mochten die Gründe sein? 
Mir fiel als einer, der vier Jahre nach 
Beendigung des Zweiten Weltkrieges 
geboren wurde, auf, dass die Generati-
onen, die diesen mörderischen Krieg in 
der Schweiz erlebten, von ihrer beson-
deren Erfahrung geprägt waren. Viele 
Schweizer und auch Schweizerinnen 
waren überzeugt, dass unser Land jenen 
Krieg nur wegen der Verteidigungsbe-
reitschaft ihrer Bürger und Bürgerinnen 
nicht miterleben musste. Eine Verteidi-
gungsarmee zu haben, war eine Selbst-
verständlichkeit, und wer diese Haltung 
nicht teilte, wurde oft beinahe als eine 
Art Landesverräter empfunden.

Von politisch Wohlgesinnten der 
früheren Generation wurde etwas ver-
tröstend gesagt, es benötige nochmals 
eine Generation, bis ein Zivildienst 

wahr werden könne. In Deutschland 
lief die Diskussion aufgrund der eigenen 
Geschichte anders. Da wurde mir auf 
verständliche Weise erklärt, dass viele 
Deutsche wegen ihrer Kriegserfahrung 
grosses Verständnis für einen Zivildienst 
hatten, weil es ihnen wichtig war, dass 
Deutschland nie wieder Krieg führt.

Auslöser 1968er-Generation
In den sechziger Jahren des letzten Jahr-
hunderts gab es parlamentarische Vor-
stösse, z.B. von Helmut Hubacher (SP) 
und von Willy Sauser (EVP). Die politi-
schen Diskussionen der 68er-Bewegung 
aktualisierten die Thematik. Ich erinnere 
mich, wie ich 1967 in Duisburg (D) an ei-
ner internationalen christlichen Jugend-
tagung teilnahm. Diese weckte in mir das 
Interesse für sozialethische Fragestellun-
gen: Armut, Umwelt, Krieg usw. Somit 
wurde es für mich klar, dass ich nach der 
Aushebung im Jahr 1968 schliesslich ein 
Militärdienstverweiger würde. Es gab 
damals eine ganze Reihe von Prozessen 
gegen Militärdienstverweigerer. Es ent-
standen gegenseitige Unterstützung und 
positive Beziehungen.

Ich wurde bei der Aushebung als 
hilfsdienstpflichtig eingeteilt. Der Schau-
spieler und Kabarettist Alfred Rasser war 
mir als «HD-Soldat Läpp li» sehr sympa-
thisch; deshalb war dies der einzige mi-
litärische Grad, mit dem ich mich per-
sönlich anfreunden konnte. Gebraucht 
wurde ich allerdings nicht. Mehrere Jah-
re half ich in der Zivilschutz organisation 
meiner Wohngemeinde Wettingen mit, 
den Betreuungsdienst aufzubauen. Er 

Der Bundesrat hat das revidierte Zivil-
dienstgesetz und die revidierten Verord-
nungen, nachdem die Referendumsfrist 
vor einem Jahr unbenutzt ablief, auf 
Anfang Juli in Kraft gesetzt. Der Zivil-
dienst erhält mit der Unterstützung der 
schulischen Bildung und Erziehung ein 
neues gesetzlich verankertes Ziel. Zivil-
dienstleistende können künftig Einsätze 
an Schulen von der Vorstufe bis zur Se-
kundarstufe II leisten und dabei unter-

Revidiertes Zivildienstgesetz ab 1. Juli 2016 in Kraft

schiedliche Unterstützungsaufgaben in-
nerhalb und ausserhalb des Unterrichts 
übernehmen.

Neu kann ein Gesuch um Zulassung 
zum Zivildienst künftig nicht mehr vor 
der Rekrutierung eingereicht werden. 
Gesuchsteller müssen zudem künftig ei-
nen eintägigen Einführungstag besuchen, 
bevor sie zugelassen werden. Aus serdem 
wird die Ausbildung der Zivis verstärkt. 
Der Besuch der Kurse ist obligatorisch. 

2015 leisteten 18’223 Zivis über 1,6 Mil-
lionen Diensttage, meist für Betagte, Be-
einträchtigte, Kinder und Jugendliche.

Die verabschiedete Zivildienstver-
ordnung enthält Änderungen und Präzi-
sierungen für Zivis und Einsatzbetriebe. 
So prüft etwa die Vollzugsstelle bei der 
Anerkennung von Einsatzbetrieben mit 
Auslandeinsätzen, ob deren Ziele und 
Aufgaben mit der schweizerischen Ent-
wicklungszusammenarbeit und humani-
tären Hilfe bzw. der schweizerischen zivi-
len Friedensförderung übereinstimmen.                                                        
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war auf Ziviles ausgerichtet. Die Zivil-
dienstfrage liess mich nie mehr los. Die 
sogenannte Münchensteiner Initiative, 
eine Volksinitiative von Gymnasialleh-
rerInnen aus Münchenstein BL, schei-
terte. In breiten Teilen der Bevölkerung 
wuchs jedoch die Einsicht, dass für Mi-
litärdienstverweigerer aus Gewissens-
gründen etwas getan werden musste. 
Schliesslich wurde die sogenannte Tat-
beweis-Initiative lanciert. In Nationalrat 
und Ständerat wurde diese ohne tiefer-
gehende Diskussionen gebodigt.

Der Tatbeweis-Vorschlag von 1983
Der Schweizerische Evangelische Kir-
chenbund (SEK) hatte ein Sozialethi-
sches Institut, das sich unter der Lei-
tung von Hans Ruh u.a. auch mit der 
Zivildienstfrage beschäftigte. Nach dem 
brutalen Nein zur Tatbeweis-Initiative 
im Parlament überlegten wir uns, was 
da von kirchlicher Seite getan werden 
könnte. Wir luden verschiedenste inte-
ressierte Kreise unter meiner Leitung zu 
einer Konsultation ein. Daraus entstand 
der Vorschlag, eine Arbeitsgruppe zu 
bilden, die einen Bundesverfassungsar-
tikel als Gegenvorschlag ausarbeitete. 

Diese Arbeitsgruppe unter dem Pa-
tronat des Kirchenbundes setzte sich 
u.a. wie folgt zusammen: Kirchliche Ver-
treter von SEK und Iustitia et Pax, Ver-
treter des Initiativkomitees, dem Chef 
der Eidgenössischen Militärverwaltung, 
dem pensionierten militärischen Aus-
bildungschef, einem Theologieprofessor 
und Nationalrat usw. Alle waren ad per-
sonam dabei. Doch gehörten sie mehre-
ren Parteien an: CVP, EVP, FDP, SP, SVP. 

In zwei Sitzungen gelang es uns, ei-
nen Verfassungstext zu formulieren, 
zu dessen Gunsten die Initianten ihre 
Volks initiative zurückgezogen hätten. 
Es wurde Einigkeit erzielt, dass der 
Tatbeweis die sinnvollste Lösung sei. 
Für die Einführungszeit wurden einige 
sogenannte Sicherungen für Skeptiker 
eingebaut. Obwohl die zuständige na-
tionalrätliche Kommission entschied, 
ihre Beratungen nochmals aufzuneh-
men und unseren Vorschlag zu behan-
deln, beschloss sie in der Folge, unseren 
Text abzulehnen. Doch die Idee des Tat-
beweises war inzwischen breiter veran-
kert. Trotzdem wurde im Februar 1984 
die Tatbeweis-Initiative von Volk und 
Ständen leider klar abgelehnt. 

Verfassungsartikel zum Zivilschutz
Aufgrund der noch breiter geworde-
nen Haltung, dass es einen Zivildienst 

braucht, entschieden Nationalrat und 
Ständerat schliesslich, in die Bundesver-
fassung zum Text, dass jeder Schweizer 
militärdienstpflichtig ist, den Absatz 
hinzuzufügen, dass es einen zivilen 
Ersatzdienst gibt. Diesem Grundsatz 
stimmten Volk und Stände am 17. Mai 
1992 mit 82,5 Prozent erfreulicherweise 
klar zu. Im Jahr 1996 wurde der Zivil-
dienst eingeführt. Da man mehrheitlich 
den Gewissensentscheid überprüfen 
wollte, wurde eine entsprechende Zu-
lassungskommission eingesetzt. Diese 
stand unter der Leitung von Anton Kel-
ler, alt-Nationalrat (CVP). 

Es war lange eigentlich unbestritten, 
dass es aufgrund der Formulierung des 
Verfassungsartikels eine Art Zulassungs-
prüfung brauchte. Bei der ersten Revi-
sion des Zivildienstgesetzes konnte ich 
für dieses Geschäft stellvertretend in der 
SiK mitwirken. Wir forderten beim Bun-
desamt für Justiz ein Kurzgutachten ein. 
Dieses hielt fest, dass es für die Zulassung 
eine Hürde braucht, dass dies jedoch kei-
ne Gewissensprüfung sein muss. Folg-
lich stellte ich den Antrag, den Tatbeweis 
einzuführen. Dieser fand im Nationalrat 
damals noch keine Mehrheit.

Vollzugsstelle für den Zivildienst
Beim Zivildienst wurde von Anfang an 
klar festgelegt, dass dieser nicht dem VBS, 
sondern dem Volkswirtschaftsdeparte-
ment untersteht. Mit der Wahl der Lei-
ter hatte der Bundesrat eine glückliche 
Hand. Erster Leiter wurde Samuel We-
renfels. Dieser wirkte bei der sogenann-
ten Barras-Reform (nur Entkriminalisie-
rung) mit. Er war der ideale Mann, um 

Das 20-jährige Jubiläum des Zivildienstes wurde nicht nur am 1. Juli offiziell von über 300 Gästen gefeiert, 
sondern gleichzeitig auch das neue Ausbildungszentrum des Campus Schwarzsee eingeweiht, in dem 
über 200 Zivildienstler jeweils einwöchige Ausbildungskurse für ihre Einsätze besuchen (Foto Weishaupt). 

den Zivildienst aufzubauen und zu pro-
filieren. Der Zivildienstverband verlieh 
ihm nach seinem Rücktritt von diesem 
Amt den Prix CIVIVA. Sein Nachfolger ist 
Christoph Hartmann. Auch er führt die 
Vollzugsstelle auf beste Weise. 

Zu erwähnen ist, dass die Mitglie-
der des Bundesrates, die dieses Depar-
tement führten, sich in die Belange des 
Zivildienstes einarbeiteten und diesen 
politisch vertraten. Dies zeigte sich beim 
neusten Beispiel, als sich Bundesrat Jo-
hann Schneider-Ammann im Parlament 
engagiert für die Einführung des Zivil-
dienstes in den Schulen einsetzte. Ei-
gentlich sollte die Vollzugsstelle schon 
längst ein Bundesamt sein. 

Tatbeweis statt Gewissensprüfung
Eine Motion des Schreibenden im De-
zember 2004 führte dazu, dass das Zivil-
dienstgesetz auf den 1. April 2009 geän-
dert wurde. Aufgrund des Tatbeweises 
können alle jungen Männer, die bereit 
sind, einen zivilen Dienst zu leisten, der 
eineinhalb mal solange dauert wie der 
Militärdienst, dies ohne Prüfungsins-
tanz tun. Eine Senkung des Faktors wäre 
angezeigt, hatte bis jetzt jedoch keine 
Chance. 

Der Zivildienst entwickelte sich er-
freulich. Junge Menschen müssen nicht 
mehr lange erklären, weshalb für sie der 
zivile Dienst sinnvoller ist als der mili-
tärische. Diese Selbstverständlicheit ist 
sehr wichtig. Wie schon erwähnt, pro-
filiert sich der Zivildienst aufgrund der 
Tatsache, dass die Zivis einen sehr gu-
ten Dienst leisten und dass die Gemein-
schaft den Einsatz von Zivis braucht.
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22 Mittelschülerinnen und Mittel-
schüler von Nagasaki und Hiroshi-
ma übergaben auch dieses Jahr der 
UNO-Kommission für die Abrüstung 
atomarer Waffen und dem japanischen 
Botschafter am Sitz der UNO-Behörden 
in Genf die während des vergangenen 
Jahres gesammelten Unterschriften. 
Sie konnten 125’314 Unterschriften 
mehrheitlich jüngerer ‹Friedensbot-
schafterInnen› überbringen. Neu da-
bei waren KollegInnen aus Fukushima 
und der im Jahr 1945 ebenfalls von 
einem Atombootunfall betroffenen 
Stadt Shizuoka. Unter den elf Begleit-
personen befand sich auch Tadako Ka-
wazoe, eine Überlebende (Hibakusha) 
des Atombombenabwurfs in Nagasaki.

/ Jessica Kehl-Lauff /

Auf ihrer Fahrt durch Bern sammelten 
die unermüdlichen Jugendlichen noch-
mals Unterschriften für die Petition 
2017, die später mit jenen, die in der 
Kantonsschule Trogen innert eines Ta-
ges zusammenkamen, wiederum über 
120’000 Unterschriften gegen Atomwaf-
fen und atomare Verseuchung ergaben. 
Der Aufenthalt in Trogen diente dazu, 
zwischen den BotschafterInnen aus Ja-
pan und den Schülerinnen und Schülern 

der dortigen Kantonsschule erste Bezie-
hungen zu knüpfen.

Den Willkommensgrüssen der Ge-
meindepräsidentin Dorothee Altherr, 
des Rektors und der Lehrerschaft der 
Kantonsschule sowie des Mitorganisa-
tors und ehemaligen Mitglieds der Ma-
turitätskommission Dr. Othmar Kehl 
wurde mit Grüssen und Botschaften aus 
Hiroshima, Fukushima und Shizuoko 
geantwortet. Allfällige Sprachproble-
me, die der ausgezeichnete japanische 
Übersetzer in der Regel rasch beseitig-
te, wurden spätestens beim gemeinsa-
men Falten von vielfarbigen Kranichen 
– dem Vogel des Friedens – definitiv 
überwunden.

Eindrückliche Zeugnisse des Atom-
bombenabwurfes aus Nagasaki 
Am nächsten Tag stand der Höhe-
punkt der Reise ins Appenzellerland 
zuoberst auf dem Programm: Der re-
spektvolle Gruss der Kopie der Ange-
lus-Glocke von Nagasaki, die 2009 dem 
Henry-Dunant-Museum von der me-
dizinischen Abteilung der Universität 
Nagasaki geschenkt worden war.  Nach 
einer kurzen Einführung durch ein Vor-
standsmitglied des Roten Kreuzes bei-
der Appenzell folgte das eindrückliche 
Zeugnis der 72-jährigen Hibakusha. 

Peace Messengers 2016:
Tokio – Genf – Heiden – Tokio

Bewegend erzählte sie von ihren Eltern, 
von den Todesfällen in ihrer Familie, 
von Fotos von völlig verkohlten Kör-
pern, unmittelbar aufgenommen nach 
dem Bombenabwurf. 

Die Botschaften der Studentinnen 
und Studenten zeigten die grosse Be-
troffenheit der jungen Menschen. Die 
BotschafterInnen waren in Japan in ei-
nem strengen Auswahlverfahren aus 
über 200 KandidatInnen für die Reise 
ausgewählt worden. Die Ehre, dass sie 
nun in Heiden eine Peace Bell läuten 
durften, war ein Geschenk und wurde 
mehrmals verdankt, der Wunsch, wie-
derzukommen, von Jung und Alt oft 
wiederholt.

Die später eintreffenden Kantons-
schülerInnen waren überrascht, dass 
sich ein offensichtlich so wichtiges 
Objekt im Appenzellerland befindet, 
zu dessen Ehren sich ihre japanischen 
KollegInnen an einem Wochentag so-
gar im offiziellen Sonntagskleid einfan-
den. Beim gemeinsamen Essen durften 
wir zu unserer Freude auch das speziell 
für die Peace Messengers komponierte 
Lied hören, das mit einem ‹schwiiza-
dütschen› Song beantwortet wurde. Die 
Photosession vor dem Henry-Du nant-
Denkmal beendete den Schweizer Auf-
enthalt der FriedensbotschafterInnen 
aus Japan.

Eine neue Tradition in Heiden?
20 Jahre nach Tschernobyl und 
fünf Jahre nach Fukushima wurde 
in Heiden erstmals zusätzlich zur 
traditionellen Gedenkfeier zu Na-
gasaki am 9. August bei der Peace 
Bell vor dem Du nant-Museum auch 
am 6. August ein Gedenkanlass zu 
Hiroshima durchgeführt, dessen 
Höhepunkt die Vorführung des 
Films «Als die Sonne vom Himmel 
fiel» der japanisch-schweizerischen 
Regisseurin Aya Dome nig war, die 
für eine Diskussion direkt vom 
Filmfestival Locarno per Skype zu-
geschaltet war. Die erfreulich grosse 
Beteiligung hat hoffentlich den An-
stoss zu einer neuen Tradition in 
Heiden gegeben, dem Gedenken an 
Hiroshima und Nagasaki – so lange, 
bis die Atomwaffen weltweit abge-
schafft sind.

Die japanischen FriedensbotschafterInnen vor der Peace Bell in Heiden 
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Der Streit um die Inseln im Südchi-
nesischen Meer wurde am 12. Juli 
2016 durch das Schiedsgericht in Den 
Haag zugunsten der Philippinen ent-
schieden. Dennoch geht das Gerangel 
um das Südchinesische Meer in die 
nächste Runde. In unserem Schwer-
punkt-Beitrag «Frieden und Stabilität 
mit oder gegen China?» in FRIEDENS-
ZEITUNG Nr. 16 vom März 2016 haben 
wir über die Hintergründe des Konflik-
tes berichtet. 

Die von China behaupteten Hoheits-
ansprüche auf Inseln im Südchinesi-
schen Meer sind nicht gerechtfertigt. 
Das entschied am 12. Juli das Schieds-
gericht in Den Haag. China bezeichnet 
die Entscheidung als «null und nichtig», 
es werde sie «weder akzeptieren noch 
anerkennen». Das sah man schon in den 
vergangenen Wochen: Japan bestellte 
Mitte August erneut den chinesischen 
Botschafter ein, denn chinesische Schif-
fe sollen die japanischen Hoheitsgewäs-
ser nahe den Senkaku-Inseln verletzt 
haben – eine weitere Offensive, nach-
dem zu Monatsbeginn bereits Militär-
manöver in dem strategisch wichtigen 
Gebiet durchgeführt worden waren. 
Das alles geschieht trotz des eindeutigen 
Schiedsspruchs.

Klarer Schiedsspruch gegen China
Die Philippinen hatten das Schiedsge-
richt angerufen und China vorgewor-
fen, ihre 200-Seemeilen-Wirtschafts-
zone zu verletzen. China liess in dieser 
Zone ‹Inseln› aufschütten, umstritten 
ist dabei, ob es sich bei diesen Forma-
tionen tatsächlich um Inseln handelt. 
Die Schiedsrichter entschieden, dass die 
Formationen keine Inseln im Sinne des 
Art. 121 des Seerechtsübereinkommens 
(SRÜ) sind, sondern lediglich Felsen, die 
nicht für längerfristige menschliche Be-
siedlung geeignet sind.

Daraus folgerte das Schiedsgericht, 
China habe Art. 300 des SRÜ verletzt. 
Denn dieser besagt, dass die Vertrags-
staaten, die in dem Übereinkommen 
anerkannten Rechte, Hoheitsbefugnisse 
und Freiheiten in einer Weise ausüben 
sollen, die keinen Rechtsmissbrauch 
darstellt. China berief sich auf eine 
historische «Neun-Striche-Linie», die 

eine von China vorgeschlagene Grenz-
linie ist, mit der die chinesische Regie-
rung ihre territorialen Ansprüche auf 
das Südchinesische Meer erklärt. Die 
Schiedsrichter entschieden, dass es 
keine Grundlage für solch eine Linie 
gebe. Somit habe China die Souveräni-
tätsrechte der Philippinen in deren aus-
schliesslicher Wirtschaftszone verletzt. 
Ausserdem habe China durch diese Fel-
sen Korallenriffe schwer beschädigt.

China boykottiert Verhandlungen
Bereits von Beginn an boykottierte Chi-
na die Verhandlungen und anerkennt 
auch den Schiedsspruch nicht. Ein 
Schiedsspruch über territoriale Souve-
ränität über Inseln gehe über die Zu-
ständigkeit der SRÜ hinaus, so China. 
In einem Zusatz zu Art. 298 SRÜ, der 
Ausnahmen der Anwendbarkeit des 
SRÜ in Bezug auf Streitigkeiten über die 
Abgrenzung von Meeresgebieten regelt, 
hatte sich China 2006 vorbehalten, sol-
che Schiedssprüche abzulehnen.

Die Philippinen hatten jedoch nicht 
beantragt, eine Grenzstreitigkeit durch 
Schiedsspruch klären zu lassen, sondern 
vielmehr Chinas Anspruch auf das Süd-
chinesische Meer infrage gestellt und 
um Klärung gebeten, ob es sich bei den 
umstrittenen Formationen tatsächlich 
um Inseln handelt. Dieses Schiedsurteil 
ist für China als Vertragsstaat des SRÜ 
bindend. Das Grundproblem hierbei: 
Das Schiedsgericht hat keine Möglich-
keit, sein Urteil durchzusetzen.

Chinesische Fischereimilizen
Neben offiziellen Militärübungen setzt 
China im Inselstreit auf eine weitere 

Taktik, die seine Ansprüche stärken 
soll: Angeblich werden gezielt Fische-
reimilizen eingesetzt, um Fischerei- 
und Gebietsansprüche nach und nach 
durchzusetzen, zur Not auch durch 
Rammangriffe und Wasserwerfer. Zu 
Zwischenfällen kam es mit Fischern 
anderer Staaten sowie der US-Marine. 
Politisch und rechtlich problematisch 
ist ihre Zuordnung: Sie stellen keine 
Kriegsschiffe gemäss Art. 29 SRÜ dar, 
sodass der Flaggenstaat nicht völker-
rechtlich verantwortlich ist für jeden 
dem Küstenstaat zugefügten Verlust 
oder Schaden, der sich aus der Nicht-
einhaltung der Gesetze und sonstigen 
Vorschriften des Küstenstaats ergibt.

Die Fischereimiliz wird auf den ersten 
Blick von Privatpersonen betrieben. Völ-
kerrechtswidrige Handlungen dieser Art 
stellen grundsätzlich kein Fehlverhalten 
dar, das die Staatenverantwortlichkeit 
Chinas auslöst, da ein ausreichender Zu-
rechnungstatbestand fehlt. Jedoch kann 
dem Staat privates Verhalten zuzurech-
nen sein, das er selbst in Auftrag gegeben 
hat, steuert oder zumindest kontrolliert. 
Doch selbst wenn sich eine Zurechen-
barkeit ergäbe, nach dem Schiedsspruch 
und dem weiteren Verhalten hat man 
nicht den Eindruck, dass China einlenkt. 
Die Frage ist, was passiert, wenn es zu 
schweren Auseinandersetzungen mit 
den Fischereimilizen kommt. Wird dann 
der Anwendungsbereich des humanitä-
ren Völkerrechts eröffnet?

Aus Bofaxe Nr. 488D. Adalet Anil Kilinc ist Refe-
rendarin am Institut für Friedenssicherungsrecht 
und Humanitäres Völkerrecht der Ruhr-Universität 
Bochum. Die Bofaxe werden vom Institut heraus-
gegeben: www.ruhr-uni-bochum.de/ifhv.

... und weiter geht der Streit ums Südchinesische Meer
China erkennt Schiedsurteil nicht an ...
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Über den jüngsten Putschversuch 
in der Türkei hat man in Thailand 
freundlich gelächelt. Niemand weiss 
Staatsstreiche besser durchzuführen 
als Thailands Militärs. Kein Land ist 
putschfreudiger als das südostasiati-
sche Königreich, wo die Uniformierten 
seit dem Ende der absoluten Monar-
chie im Jahr 1932 gleich zwölfmal die 
Macht an sich gerissen haben.

/ Daniel Kestenholz /

Seit dem Putsch 2014 ist wieder eine 
Junta an der Macht. Ungewöhnliche 
Massnahmen für ungewöhnliche Zei-
ten, mit diesen Worten rechtfertigen die 
Generäle die Aussetzung von Grund-
rechten. Tatsächlich hat es das Regime 
seither geschafft, das Land nach turbu-
lenten Jahren mit regelrechten Kriegs-
szenen mitten in Bangkok zurück zu 
Ruhe und gewisser Stabilität zu führen. 
Inbesondere für das westliche Verständ-
nis bedeutet eine Militärherrschaft 
einen eklatanten Missbrauch von de-
mokratischen Grundrechten, im thai-
ländischen Kontext indes vermögen sich 
die Uniformierten durchaus als Hüter 
und Retter der Nation aufzuführen. 

Die neue Verfassung der Generäle 
Eben hat sich Thailands Bevölkerung 
sogar, nach dem Wunsch der Junta, für 
die Herrschaft von ungewählten Volks-
vertretern ausgesprochen. Mit rund 61 
Prozent Ja-Stimmen nahm das Volk am 
7. August 2016 das Referendum zur von 
der Junta ausgearbeiteten Verfassung 
an; einer Verfassung, die direkte de-
mokratische Rechte beschneidet. Mit 
einem handverlesenen Senat und gerin-
gerem Einfluss von Parteien werden die 
Generäle in Zukunft das Sagen bei ent-
scheidenden Themen und der Wahl des 
Premierministers haben.

Das Volk, das nach Jahren der Un-
ruhen, sporadischer Gewalt und politi-
scher Wirren den raschen Weg zurück 
zur Normalität wünscht, hat damit der 
Junta ihr Vertrauen ausgesprochen. Vor-
aussichtlich im Jahr 2018 sollen Wahlen 
stattfinden, aber Wahlen nach dem Gus-
to der Uniformierten. Demokratie wird 
eine Fassade im Königreich sein. Die ul-

timative Entscheidungsgewalt bleibt das 
Privileg einer ungewählten Blut- und 
Wirtschaftselite.

Das mag sich auf den ersten Blick 
kaum mit staats- und zivilrechtlichen 
Prinzipien vertragen, für die der Westen 
so gerne einsteht, auch wenn Demokra-
tie im Westen an eigenen Problemen lei-
det, wie das System EU, der Wahlkampf 
in den USA oder die Neuwahlen in Öster-
reich, wo man selbst an der simplen Auf-
gabe einer Stimmenauszählung scheiter-

te, nahelegen. Fakt ist nun mal, dass sich 
im von der Natur mit allen Reichtümern 
beschenkten Thailand jeder oftmals 
selbst der Nächste ist, was insbesondere 
bei Politikern enorm ausgeprägt scheint 
und Korruption und Machtmissbräuche 
ausufern liess. Es schien ja immer genug 
von allem zu geben.

Vorzeigenation Südostasiens
Solidarität ist kleingeschrieben in einem 
Land, wo niemand zu hungern hat, wo 
praktisch Vollbeschäftigung herrscht 
und das Klima angenehm genug ist, 
ohne dass man sich gegen Kälte oder 
tropische Wirbelstürme schützen muss, 
die etwa die Philippinen regelmässig 
heimsuchen und für Tod und Zerstö-
rung sorgen. Nicht von ungefähr hat 
sich gewisse Nonchalance in das Wesen 
der thailändischen Bevölkerung ein-
geschlichen. Mit Stolz nennt man sich 
«Land der Freien»; «thai» bedeutet auf 
Thailändisch «frei».

Im Unterschied zu sämtlichen Nach-
barn, so hört man von Einheimischen 
gerne, sei man auch nie kolonisiert ge-
wesen, was nicht ganz korrekt ist. Am 8. 
Dezember 1941 war Japan im südlichen 
Thailand einmarschiert, was zu einem 
mehrstündigen Scharmützel mit sofor-
tigem Waffenstillstand führte. Thailand 
durfte seine eigene Flagge behalten, ge-
horchte aber fortan den Japanern und 
erklärte den USA und Briten am 25. Ja-
nuar 1942 den Krieg. Nach Kriegsende 
avancierte das Königreich zu einem der 
wichtigsten Verbündeten Washingtons 
in Südostasien. Im Vietnamkrieg war 
Thailand zentraler Stützpunkt und Ver-
sorgungsbasis der Amerikaner, im Aus-
tausch pumpte Washington Milliarden 
in die Entwicklung des loyalen Verbün-
deten, wo erste Industrialisierung Fuss 
fasste und eine Exportwirtschaft gebo-
ren wurde, die Thailand später zur wirt-
schaftlichen Vorzeigenation Südostasi-
ens entwickelte.

Wo Milch und Honig fliessen
Thailand war lange das Land, wo Milch 
und Honig flossen. Mit den wieder-
kehrenden Staatsstreichen arrangierte 
man sich, im asiatischen Vergleich war 
Thailand immer offen, tolerant und ver-

Thailand: Quo vadis, Land der Freien?

Das Entwicklungskrisenland Thailand im SFR-Friedenskalender 2017
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Der bereits 21. Postkartenkalender 
des Schweizerischen Friedensrates 
erscheint Mitte Oktober und hat 
für 2017 das Thema Thailand. Zwölf 
abtrennbare farbige  Postkarten ent-
halten Sujets von Reisen aus der Re-
gion. Darüber hinaus enthält der Ka-
lender die internationalen Tage der 
UNO im Jahr des nachhaltigen Tou-
rismus sowie die wichtigsten Frie-
denstermine des nächsten Jahres. 
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Abonnentinnen und Abonnenten 
der FRIEDENSZEITUNG zugestellt 
oder kann unter info@friedensrat 
für 25 Franken bestellt werden. 
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gleichsweise stabil. Der einst grösste re-
gionale Kontrahent, Indonesien, wurde 
so abgehängt wie auch die anderen regi-
onalen Partner, von deren Krisen Thai-
land immer profitierte. Ob die Junta im 
ehemaligen Burma, Kambodschas Rote 
Khmer, die Kommunisten in Vietnam 
und Laos oder Indonesiens Suharto-Re-
gime, Thailand galt als verlässlicher Part-
ner in einer unsteten Gegend, mit einer 
geradezu magischen Anziehungskraft 
auf Touristen, die im Land des Lächelns 
Sanftmut, Paradiesnatur und eine der 
wohl besten Küchen der Welt geniessen.

Das Land des Lächelns gibt es nicht 
länger. Das Lächeln verbarg schon im-
mer Haifischzähne, doch seit ein gewis-
ser Thaksin Shinawatra die politische 
Bühne betreten hat und im Jahr 2001 
Premier wurde, ist in Thailand wenig 
mehr, wie es war. Thailand heute ist ein 
gespaltenes Land, und dabei ist es vorab 
dem neuerlichen entschiedenen Auf-
treten der Generäle zu verdanken, dass 
das Land nach schwierigen Jahren nicht 
vollends in Chaos abglitt und zum ge-
scheiterten Staat wurde. Im Verlauf der 
jüngeren politischen Krise waren meh-
rere Statthalter Thaksins abgesetzt wor-
den, dermassen verhasst war der Elite 
der Populist, der die ländlichen Massen 
bannte, indem er kurzerhand das Sys-
tem kaufte und auf den Kopf stellte.

Anschein von Normalität
2008 ins Exil verbannt, ist Thaksin zum 
Schweigen verdammt, während es im 
Königreich wieder ruhig ist mit einem 
Anschein von Normalität. Globale Ho-
telketten setzen unbeeindruckt auf 
die Marken Thailand und Bangkok, an 
dessen Hauptstrasse Sukhumvit innert Fortsetzung Seite 18

Jahresfrist mehrere Vier- und Fünf-
sternehotels hochgezogen wurden. Die 
Klischees leben fort, Land des Lächelns 
und der Sanftmut, die Realität dagegen 
ist härter. Auch Investoren sind seit 
dem Putsch im Mai 2014 durch Gene-
ral Prayuth Chan-ocha auf Distanz ge-
gangen, dem General, der noch immer 
als Ministerpräsident herrscht. Unter 
Prayuth sind Investitionen in den ersten 
elf Monaten des letzten Jahres im Ver-
gleich zum Vorjahr um 78 Prozent auf 
2,68 Milliarden Dollar zurückgegangen, 
während die rasant wachsenden Viet-
nam und Kambodscha bessere Rendite 
und Transparenz offerieren.

Prayuth regiert ein zurückgeworfe-
nes, stagnierendes Land, und er will die 
Zügel nicht aus der Hand geben, ohne 
dass Demokratie regulier- und kontrol-
lierbar wird, um die Interessen der ihn 
unterstützenden Eliten zu wahren. Als 
Machtinstrument dient ihm dabei die 
neue Verfassung. Meechai Ruchupan, 
Vorsitzender des Komitees, das die neue 
Verfassung ausarbeitete, erklärt de-
ren autokratischen Züge mit folgenden 
Worten: «Demokratie dient nicht dazu, 
dem Volk die oberste Gewalt zu geben, 
sondern dass die oberste Gewalt dem 
Wohl des Volkes dient.»

Unterbindung jeglicher Opposition
Problematisch wird diese Auslegung, 
wenn sie nicht einmal diskutiert werden 
darf. So gab es keine Abstimmungskam-
pagne um das Referendum. Es war ver-
boten, öffentlich über Pros und Contras 
von Thailands 20. Grundgesetz in seiner 
84-jährigen demokratischen Geschichte 
zu debattieren. Mehr noch, in Thailand 
unter Prayuth ist es ganz verboten, Op-

positionspolitik zu betreiben. Journa-
listen, Aktivisten oder oppositionelle 
Politiker, die es trotzdem wagen, werden 
von Sicherheitskräften vorzugsweise im 
Morgengrauen abgeholt und mehrtägi-
gen «attitude adjustments» unterzogen, 
was freundlich übersetzt so viel wie for-
cierter «Bewusstseinswandel» bedeutet, 
de facto aber einer Inhaftierung ohne 
Rekursmöglichkeit gleichkommt.

Wer noch konnte, floh nach dem 
Putsch ins Exil, andere organisieren sich 
im Untergrund und spielen auf Zeit – in 
der Hoffnung, dass ihre Chance dann 
doch noch komme und es die Herrschen-
den nicht schaffen würden, das Volk ewig 
zu bevormunden. Eine interessante Ent-
wicklung des Konflikts ist ja auch, dass 
Menschen hinter vorgehaltener Hand 
heute Meinungen zu äussern wagen, die 
vor Jahren noch striktes Tabu waren. 
Thais sind ein duldsames, zähes Volk, 
doch wer ihre Gutmütigkeit zu sehr aus-
nutzt, hat früher oder später noch immer 
den Zorn der Massen provoziert.

Vorwand Korruptionsbekämpfung
Nach aussen ist Thailands Konflikt nicht 
sichtbar. Die Regierenden haben es ge-
schafft, einen Schein der Ruhe und Ord-
nung wiederherzustellen, was dem Land 
auch dringend guttut nach den Tumul-
ten der vergangenen Jahre. Dabei hat-
ten sowohl die Rothemden von Popu-
list Thaksin als auch die royalistischen 
Gelbhemden ihre Anhänger mobilisiert, 
Gesetze mit den Füssen getreten und 
der Volkswirtschaft riesige Schaden-
summen gebracht. Die beiden Lager 
bleiben kaum versöhnbar, und die von 
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Premier Prayuth versprochene «Versöh-
nung», die den Putsch mit legitimieren 
sollte, ist Fiktion.

Wer mit der Elite liiert ist, ist glei-
cher vor dem Gesetz, während Regi-
mekritiker mit Brachialmethoden zum 
Schweigen gebracht und die Probleme 
nicht an der Wurzel gelöst werden: Thai-
lands Ausbildungswesen ist desaströs, 
was die Heranbildung billiger Arbeiter-
massen fördert, die keine Fragen stellen. 
Die Wirtschaft ist eine der Monopole, 
die keine Mitstreiter duldet, und Büro-
kratie und Kontrollismus wuchern. Ein 
Verdienst der Junta ist zweifelsohne, ge-
gen Korruption vorzugehen, doch böse 
Zungen meinen, dass dabei vorab gegen 
Regimegegner vorgegangen werde.

Kampf der Gelb- und Rothemden
Auch Investitionen werden nicht ein-
fach zurückkehren, obschon sich mit 
der Annahme des Referendums Wahlen 
abzeichnen. Die Junta machte deutlich, 
mehr Hightechkapital anziehen zu wol-
len und von traditionellen Investitionen 
wie japanischen Autobauern abzurü-
cken. Dabei wird selektiv ausgewählt, um 
die eigenen Interessen nicht zu verlet-
zen. «Die internationale Geschäftswelt 
misst dem Referendum null Bedeutung 
bei», erklärte Garcia Herrero, Asien-Pa-
zifik-Chefökonomin der französischen 
Investmentbank Natixis. Man gehe da-
von aus, dass Thailand ein geschlossenes 
Land ohne Wechsel in seinem Establish-
ment bleibe. Es würden nur ausländische 
Investitionen akzeptiert, die den «loka-
len Eliten» nicht schaden. 

Als Fackelträger dieser Eliten gelten 
die prayuthloyalen Gelbhemden, das ist 
vorab die städtische Mittelschicht, im 
Unterschied zu den thaksintreuen Rot-
hemden, der ärmeren vorab nordöstli-
chen Landbevölkerung, auf deren Rü-
cken die Bangkoker Mittelschicht ihren 
vergleichsweisen Wohlstand anlegte.
Kaum jemand mag dabei bestreiten, dass 
der Populist Thaksin hoch egoistisch vor-
gegangen war, indem er die Landbevöl-
kerung instrumentalisierte, um sich Zu-
gang zu den Bangkoker Machtzirkeln zu 
verschaffen. Thaksin ist ein ausgeprägter 
Monopolist, der als Unternehmer kei-
ne Konkurrenz duldete und mit harten 
Bandagen gegen Widersacher kämpfte.

Mitten in einer Entwicklungskrise
Als er sich selbst anzumassen be-
gann, im Namen von König Bhumibol 

Nick Nostitz, Thailand ist nach Jahren 
der Unruhen aus den Schlagzeilen ver-
schwunden. Im Land scheint es ruhig. 
Was geht vor?
In Thailand scheint es seit dem Putsch 
von 2014 ruhig zu sein. Aber nur, weil 
es momentan keine Unruhen auf der 
Strasse gibt, ist das Land noch lange 
nicht ruhig. Die verschiedenen Lager 
bestehen immer noch, der Konflikt ist in 
keiner Weise gelöst, und von dem Wie-
derversöhnungsprozess, der angekün-
digt wurde, spricht schon lange keiner 
mehr – was eigentlich ja auch zu erwar-
ten war.

Hat Thailand das Schlimmste über-
standen?
Das ist sehr schwer mit Genauigkeit zu 
beantworten. Ich denke eher nicht, da 
die Ursachen des Konfliktes überhaupt 
nicht zu lösen versucht werden und 
nicht öffentlich diskutiert werden kön-
nen unter der Putschregierung. Thai-
land ist nicht nur in einem politischen 
Konflikt, sondern in einer Transforma-
tions- und Identitätskrise, in der zwei 
komplett entgegenstehende Diskursmo-
delle in einem Konflikt stehen. Der ‹gel-
be› Diskurs, zu dem man die Militärre-
gierung rechnen kann, arbeitet stark auf 
einer ultra-konservativen Moralitäts-
ebene, die ‹Roten› ihrerseits auf einer 
strukturellen Ebene mit der Forderung 
nach liberaler Demokratie.

De facto steht das Land unter einer Mi-
litärregierung. Kann das auch positive 
Seiten haben, zumal Thailand wirklich 
am Abgrund zu stehen schien?
Wenn man der Propaganda der Mili-
taerregierung glaubt, könnte man zu 
so einem Schluss kommen. Tatsächlich 
waren die Militärs aber nicht die neu-
tralen Beobachter an dem Konflikt zwi-
schen den Gelbhemden und der ‹roten› 
Regierung, die dann einschreiten muss-
ten, um das Land vor dem Bürgerkrieg 
zu retten. Die Militärs und verbündeten 
Eliten waren Akteure in einem Kon-
flikt, in dem die Gelbhemden mit dem 
sogenannten Volkskomitee für demo-
kratische Reformen (PDRC) nur den 
Strassenmob stellte, um es dem Militär 
zu ermöglichen, die Macht im Land zu 

Adulyadej Amtspflichten der Krone zu 
übernehmen, begann der Machtkonflikt 
zwischen der neureichen Geldelite um 
Thaksin und der alten Garde zu eskalie-
ren. Der Rest ist Teil jener Geschichte, 
zu der die Junta jetzt das nächste Ka-
pitel schreiben will. Das neue Thailand 
soll ein autokratischeres, autoritäre-
res sein. «Wir führen hier einen Krieg, 
den wir nicht gewinnen können», sagte 
Jatuporn Prompan, ein Führer der Ro-
themden, der vom Regime schon zu den 
erwähnten ‹Bewusstseinswandelthera-
pien› eingeladen wurde. Auch Thailands 
Studenten schweigen. Dann und wann 
wagen ein paar einen Protest, doch je-
des Aufmüpfen dient den Uniformierten 
als Vorwand, die Zügel noch straffer zu 
ziehen.

Thailand steht inmitten einer Ent-
wicklungskrise, mit bevormundeten 
Bürgern und unantastbarer Elite. Ange-
sichts der eklatanten Missbräuche durch 
Politiker während Jahrzehnten, bis im-
mer wieder Generäle eingriffen, mag 
dieser Kompromiss der von oben gelenk-
ten Demokratie Sinn machen, ganz nach 
der Vision von Singapurs Übervater Lee 
Kuan Yew. Für ihn standen die konfuzi-
anischen ‹asiatischen Werte› und gute 
Regierungsführung, die den Lebensstan-
dard von Menschen erhöhen sollen, über 
direkter Demokratie, die in Thailand 
Missbräuchen Tür und Tor öffnete.

Über allem stehen die Generäle
Thailand versucht einen neuen, eigenen 
Weg zu gehen, eine Diktatur mit Demo-
kratie als Fassade. Vordergründig ist es 
eine Aufteilung der Macht mit Volks-
vertretern, doch die Generäle herrschen 
über die Angelegenheiten, auf die es 
wirklich ankommt. Die Opposition wird 
den Prozess der Normalisierung nicht 
sabotieren wollen, um die Rückkehr zu 
Wahlen und den Abtritt der Generäle 
in den Hintergrund nicht noch länger 
aufzuschieben. Doch die Geschichte 
zeigt: Wo ein Volk entmündigt wird, 
wo Austausch und Debatte tabu sind 
und Propaganda die politische Kultur 
erstickt, da werden alte Konflikte un-
terdrückt und neue keimen. Überlagert 
wird dieser politisch-gesellschaftliche 
Konflikt vom Generationswechsel im 
Königshaus, dem obersten Tabuthema 
im Land. Über allem, als Hüter der Na-
tion im Namen der Krone, stehen die 
Generäle.

Generäle lenken das Land

Interview mit dem Thailand-Kenner Nick Nostitz
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übernehmen. Diese Machtübernahme 
wurde über viele Jahre geplant.

Auch die Proteste 2008 gegen die ge-
wählte Pro-Thaksin-Regierung lief nach 
einem sehr ähnlichen Muster ab. Nur 
haben damals die Militärs die Strategie 
verfolgt, Thailand von Abhisit Vejjaji-
va regieren zu lassen, dem Führer der 
Demokraten, unter deren Aufsicht. Als 
dann die 2009er- und 2010er-Proteste 
der Rothemden gegen diese Regierung 
mit einem Blutbad endeten, und in den 
2011er-Wahlen wieder das Pro-Thak-
sin-Lager die Wahlen gewann, änderten 
die Militärs und ihre Verbündeten in den 
Eliten ihre Strategie dahingehend, das 
Land direkter zu kontrollieren und in der 
Folge einen Mechanismus in der Verfas-
sung zu verankern, der jeglicher zukünf-
tigen gewählten Regierung einen nur 
sehr begrenzten Machtspielraum lässt.

Öffentliche politische Diskussionen sind 
verboten. Steht der demokratische Ent-
wicklungsprozess damit komplett still? 
Entwickelt sich das Land gar zurück?
Auf struktureller Ebene hat sich Thai-
land ganz klar um Jahrzehnte zu-
rückentwickelt. Aber dies ist ja nicht die 
einzige Ebene, auf der Politik stattfindet. 
Auf der anderen Seite hat sich durch den 
seit zehn Jahren andauernden Konflikt 
das politische Bewusstsein der Bevölke-
rung enorm entwickelt. Insbesondere in 
der ‹roten› Bevölkerung hat dieser Pro-
zess stark stattgefunden. In dem Sinne 
kann man sagen, dass Thailand heute ein 
ganz anderes Land ist als noch vor zehn 
Jahren. Nur weil öffentliche Diskussio-
nen verboten sind, heisst es ja nicht, dass 
diese Diskussionen nicht im privaten 
Raum geführt werden. Im Gegenteil – in 
jeder Strasse, in jedem Dorf wird geredet, 
und auch ganz stark in sozialen Medien, 
an die ja heute fast jeder Mensch in Thai-
land Anschluss hat, bis ins letzte Dorf.

Führer in Asien betonen gerne, dass der 
Kontinent eine besondere Version von 
Demokratie benötige, nicht das west-
liche Model der Direktbestimmung. 
Stabilität auf Kosten von persönlichen 
Freiheiten – ist da was dran?
Jede Diktatur der Welt argumentiert auf 
diese Weise. Die vergleichsweise hohen 

Beteiligungen an nationalen Wahlen 
zeigen ganz deutlich, dass dieses Argu-
ment reiner Unsinn ist. Der thailändi-
sche Politologe Thitinan Pongsudirak 
hat in einer Rede einmal Demokratie 
nicht als westlich oder östlich bezeich-
net, sondern als «human force». Nicht 
nur der Westen hat demokratische Mo-
delle entwickelt, sondern ganz unabhän-
gig davon haben auch nicht westliche 
Kulturen demokratisch repräsentative 
Systeme praktiziert, wie zum Beispiel 
die Haudenosaunee- oder Irokesenkon-
föderation in Nordamerika.

Diese ganze Exzeptionalismusde-
batte, die ja auch im Westen wieder 
verstärkt stattfindet unter der Neuen 
Rechten, ist einfach absurd. Menschli-
che Entwicklung hat im Austausch und 
Diskurs miteinander stattgefunden, und 
nicht in der Isolation. Schon in der An-
tike gab es regen kulturellen und wirt-
schaftlichen Austausch zwischen den 
Kontinenten, und über die Jahrtausende 
haben sich die Kulturen gegenseitig be-
einflusst. Uns verbindet sehr viel mehr 
als uns trennt.

Im regionalen Vergleich hat Thailand 
lange von den Krisen seiner Nachbarn 
profitiert, jetzt scheint es sich selber 
abzuhängen. Oder wie schätzen Sie die 
wirtschaftliche Lage ein?
Ich bin kein Wirtschaftsexperte, und 
kann daher nur sehr bedingt auf diese 
Frage antworten. Was ich aber sagen 
kann ist, dass für die Militärs Stabili-
tät Vorrang vor Wirtschaftsfragen hat. 
Sonst hätten sie ja auch nicht den Coup 
von 2014 gewagt.

Wie würden Sie die Opposition be-
schreiben? Ist sie noch aktiv? Wartet sie 
bloss ihren Zeitpunkt ab?
Viele denken von den Rothemden, der 
formidabelsten Strassenopposition, dass 
sie aufgegeben hätten – und werfen ih-
nen das auch vor. Dies ist aber nicht der 
Fall. Die Opposition ist ganz klar noch 
aktiv, hat aber ihre Strategie geändert. 
Grund dafür sind zwei Hauptfaktoren. 
Zum einen gibt es auf oberer Ebene kon-
stante Versuche, eine Lösung zu finden. 
Durch Mittelsleute finden im Geheimen 
Gespräche mit den Militärs statt. So hat 
es zum Beispiel am Ende des letzten Jah-
res so fast eine Lösung gegeben, die aber 
dann kollabierte.

Zum anderen sieht die Führung der 
Rothemden es als unverantwortlich an, 
in der momentanen Phase zu Grossde-
monstrationen aufzurufen. Dies würde 

Generäle lenken das Land

Interview mit dem Thailand-Kenner Nick Nostitz

Fortsetzung Seite 20

nur zu einem wohl schlimmeren Blutbad 
als 2010 führen, ohne Aussicht, irgend-
etwas zu erreichen. Die Rothemdenstra-
tegen sehen es als besser an, abzuwarten 
und eher im Untergrund zu arbeiten. Ein 
wichtiger Teil  ihrer Strategie ist, ihre eige-
ne Organisation zu verbessern, das heisst 
korruptere Elemente der Führungsebene 
herauszudrängen und ihre Anhänger po-
litisch besser für die Zukunft ihres politi-
schen Kampfes auszubilden.

Denken Sie, Thaksin wird je wieder 
nach Thailand zurückkehren?
Ob und wann Thaksin physisch nach 
Thailand zurückkehren kann, steht in 
den Sternen und hängt von zu vielen 
Faktoren ab, um da irgendeine Vorraus-
sage zu machen. Die Ironie aber ist, dass 
Thaksins Gegner durch den 2006er-Mi-
litärputsch, den 2008er-Justizputsch, die 
brutale Niederschlagung der 2010er-Pro-
teste und den 2014er-Putsch dafür ge-
sorgt haben, dass Thaksin wohl in Thai-
land nachhaltiger präsent ist, als er dies 
ohne diese undemokratischenn Aktionen 
je gewesen wäre, und dadurch für grosse 
Teile der Bevölkerung zu einem Symbol 
der Demokratie verankert wurde.

Wie wird es weitergehen in Thailand?
Das ist sehr schwer zu sagen. Die Situa-
tion ist sehr fluide und immer für Über-
raschungen gut. Ich denke, dass keiner 
wirklich in der Lage ist, eine gesicher-
te Prognose zu liefern, auch nicht die 
Akteure selber. Die verschiedenen Sei-
ten planen Strategien für die verschie-
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densten Szenarien. Es finden Versuche 
statt, auf Eliteebene zu einer Lösung zu 
kommen, aber ich persönlich sehe keine 
nachhaltigen Kompromisse in Reich-
weite, da sind die Positionen zu weit 
voneinander entfernt.

Kurzfristig sehe ich keine Instabili-
tät oder radikale Änderung der Lage. Es 
gibt zwar Gruppierungen, die in kleinen 
symbolischen Protesten gegen die Mi-
litärjunta und die Verfassung demons-
trieren, aber diese Proteste haben keine 
Aussicht, sich in Grossdemonstrationen 
umzuwandeln, da sich das Oppositions-
bündnis UDD noch bedeckt hält. Der 
Grundkonflikt besteht aber weiterhin, 
und da wird es früher oder später Bewe-
gung geben. Man kann auch davon aus-
gehen, dass es nicht ohne Gewalt passie-
ren wird, die Frage ist nur, in welchem 
Rahmen. Langfristig bin ich zuversicht-
lich, dass Thailand eine Lösung findet, 
durch den Konflikt erstarkt und eine de-
mokratische Gesellschaft sein wird.

Was bedeutet die neue Verfassung der 
Militärs für die Zukunft des Landes?
Für viele der Demokratieaktivisten war 
das Ergebnis des Referendums über die 
neue Verfassung ein Tiefschlag, und im 
Ausland wurde eventuell eine Perspekti-
ve kreiert, dass Thailand damit selber die 
Demokratie abgeschafft hat, und eine Art 
von den Militärs geführte Halbdemokra-
tie eingeführt wurde. Dazu muss man 
aber sagen, dass die Anzahl der Wähler, 
die gegen das Referendum gestimmt ha-
ben, seit dem letzten Verfassungsrefe-
rendum 2007 praktisch gleich geblieben 
ist. Dieses Mal wurde aber im Vorfeld un-
gleich mehr Druck ausgeübt. Kampagnen 
waren nicht erlaubt, und auf lokaler Ebe-

ne hat der Staat eine sehr grosse Anzahl 
von Werbern durch die Dörfer geschickt, 
die unter dem Mantel der Neutralität für 
die Verfassung geworben haben. 

Durch das Fehlen einer offenen 
Kampagne waren grosse Teile der Be-
völkerung ausgesprochen schlecht über 
die neue Verfassung informiert. Dazu 
kommt, dass Thailand seit dem Putsch 
2014 systematisch entpolitisiert wurde 
und die vielen strategischen Verhaftun-
gen eine Atmosphäre der Angst kreiert 
haben. Tatsächlich ist es aber eigentlich 
nur eine Frage der Legitimität gewesen. 
Durch das Ergebnis haben die Militärs 
einen Anschein der Legitimität einer 
alles andere als demokratischen Ver-
fassung. Tatsächlich aber hätten die 
Militärs auch bei einem anderen Wahl-
ergebnis mehr oder weniger dieselbe 
Verfassung durchgedrückt. 

Zehn Millionen Thais, die gegen die 
Verfassung gestimmt haben, dies zeigt 
auch ganz deutlich, dass der grund-
sätzliche Konflikt noch genauso besteht 
wie zuvor, und durch die extremen Be-
schränkungen von Politikern als ge-
wählte Volksvertreter durch diese Ver-
fassung wohl eher noch verschärft wird. 
Auch gibt es bis jetzt überhaupt keinen 
Mechanismus zur Versöhnung. Obwohl 
diese Verfassung nur sehr schwer mit 
demokratischen Mitteln zu ändern ist, 
muss man auch sehen, dass dies die 20. 
Verfassung in Thailand seit 1932 ist, und 
daher kann man fast davon ausgehen, 
dass da noch lange nicht das letzte Wort 
gesprochen ist.

Der deutsche Journalist Nick Nostitz lebt seit 
1988 in Asien und arbeitet seit 1993 in Thailand als 
Fotograf und Autor. Seit dem Beginn des rot-gel-
ben Konflikts 2005 hat er diesen eng verfolgt und 
darüber zwei Bücher veröffentlicht. 

Willkommen in Thailand, Land des Lä-
chelns. Das SympathieMagazine «Thai-
land verstehen» skizziert ein vielfälti-
ges Bild über Land und Leute und ist 
ein Reiseführer der besonderen Art mit 
Hintergrundinfos. Einheimische und 
Landeskenner nehmen die LeserInnen 
auf eine Entdeckungsreise mit.

/ Francine Perret /

Rainer Hörig, Redakteur des Sympa-
thieMagazine zu Thailand, versteht es 
in seiner Einleitung, uns eines seiner 
Lieblingsländer im Süden Asiens näher-
zubringen. In dieser Ausgabe stellt er 
Bangkok, die Hauptstadt Thailands mit 
12 Millionen Einwohnern 2012, vor. Die 
Stadt ist das politische, wirtschaftliche 
und kulturelle Zentrum Thailands mit 
Universitäten, Palästen und über 400 
Wats (buddhistische Tempelanlagen 
und Klöster).

Zugeschüttete Verkehrsader 
Rainer Hörig wirft im folgenden Artikel 
ein besonderes Augenmerk auf das thai-
ländische Schulsystem, das im Vergleich 
zu einigen Nachbarländern über ein gut 
ausgebautes Bildungssystem verfügt. 
Mehr als 20 Prozent des Staatshaushalts 
werden in die Schulbildung investiert. 
Die Analphabetenrate liegt bei drei 
Prozent, doch nur finanzkräftige Eltern 
können ihre Kinder in bessere private 
Schulen schicken.Bernd Basting hat sei-
nen Beitrag dem Chao-Praya-Fluss ge-
widmet, der einstigen Hauptschlagader 
Thailands, auch «Mutter des Wassers» 
genannt. Der Fluss war früher mit seinen 
Nebenadern, den Khlongs, eine wichtige 
Verkehrsstrecke in und um Bangkok. In-
zwischen wurden in Bangkok und Um-
gebung viele alte Kanäle zugeschüttet, 
um Bauland zu gewinnen. Dies ist heute 
die Ursache für Hochwasser und Über-
schwemmungen des Flussnetzes.

 Auch mit dem Thema seiner Majes-
tät König Bhumipol hat sich Bernd Bas-
ting auseinandergesetzt. Seit 1950 ist 
der 88-Jährige – der Köntig ist als sehr 
volksnah bekannt – im Amt, er wird 
wie ein Halbgott verehrt. Der König 
ist nicht nur Staatsoberhaupt, sondern 
auch Oberbefehlshaber der Streitkräfte 
und Bewahrer des Buddhismus. Seine 
angeschlagene Gesundheit stellt das 

Ein Ferienparadies mit Problemen
Rezension: Das SympathieMagazine zu Thailand
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Land vor eine heikle Nachfolgefrage mit 
grosser politischer Unsicherheit.

Armut im Norden
Marwaan Macan-Marker inte ressiert 
sich in seinem Kapitel speziell für die 
der Klimaveränderungen wegen schwie-
rigen Lage der Reisbauern; auch be-
leuchtet er die Stellung von Thailand als 
bedeutendste Wirtschaftsmacht Südost-
asiens. Thailand setzt auf Investitionen 
und wirtschaftliche Zusammenarbeit 
mit Myanmar, Laos und Kambodscha, 
die wichtige Rohstofflieferanten wur-
den. Sven Hansen hat in seinem Beitrag 
die Wirtschaftslage genauer studiert. 
Die wirtschaftlichen Ungleichgewichte 
konnten, trotz gegenteiliger Beteuerun-
gen der Politiker, nicht beseitigt werden. 
Der Kontrast zwischen dem wohlha-
benden Grossraum Bangkok und dem 
armen Nordosten ist eine Ursache für 
die anhaltende Spannung im Volk. Auch 
hier wird rasantes Wirtschaftswachs-
tum von unkontrolliertem Raubbau an 
der Natur begleitet.

 Tippawan Duscha diskutiert in 
ihrem Kapitel die Situation der nicht 
immer gleichberechtigten Frauen in 
Thailand. Doch nehmen Frauen – mit 
oder ohne Bildung – seit jeher selbst-
verantwortlich am Erwerbsleben teil 
und haben oft einen besseren Status als 
Frauen in anderen Ländern. Die Auto-
rin weist insbesondere darauf hin, dass 
die thailändische Gesellschaft durch 
verschiedene Hierarchien geprägt ist. 
In der Oberschicht erfahren die Frauen 
nahezu Gleichberechtigung. In ärmeren 
Kreisen werden sie häufiger Opfer von 
Gewalt und Ausbeutung.

Raubbau an der Natur
Wolfgang Siepen informiert über Re-
ligionen in Thailand. 95 Prozent der 
thailändischen Bevölkerung sind Bud-
dhistinnen und Buddhisten – diese Le-
bensphilosophie prägt Kultur, Denken 
und Lebensweise des Landes sehr ein-
drücklich. Beispielsweise tritt fast jeder 
männliche Thai einmal im Leben für ei-
nige Zeit in ein Kloster ein. Nur ganz im 
Süden sind grosse Teile der Bevölkerung 
Moslems. Neben dem Buddhismus ist 
der Glaube an Geister weit verbreitet, – 
fast vor jedem thailändischen Gebäude 
findet man Geisterhäuser.

Nirmal Ghosh schreibt 
über die rasante Wirt-
schaftsentwicklung und 
über die bedrohte Umwelt. 
Grosse Waldflächen sind 
verschwunden. Seit 1961 
hat Thailand die Hälfte 
seiner Wälder verloren, 
trotz eines 1989 erlasse-
nen gesetzlichen Verbots 
des kommerziellen Holz-
einschlags, dezimieren il-
le gale Rodungen weiterhin 
die Waldflächen, was zu 
gewaltigen Verlusten der 
Artenvielfalt führt und 
eine der Ursachen für die 
Hochwassserkatastrophe 
im Herbst 2011 war. Ent-
sprechend dem rasanten 
Anstieg der Bevölkerung 
in Bangkok ist auch die 
Umwelt verschmutzung 
gestiegen, sei es der in der 
Luft zu hohe Anteil an 
Feinstoffpartikeln oder die 
Gewässerverschmutzung.

Minderheiten und 
Flüchtlinge
Nicola Glass berichtet in 
ihrem Artikel «Asyl auf 
Zeit» von der Situation der über 140’000 
Langzeitflüchtlinge aus Myanmar. Die-
se leben in Lagern im Grenzgebiet und 
sind seit den 1980er-Jahren hier. Bereits 
in den späten 1970er-Jahren sowie in 
den 1980er-Jahren war Thailand An-
laufstelle für hunderttausende vietna-
mesischer Boatpeople. Klemens Ludwig 
zeigt in seinem Beitrag auf, wie versucht 
wird, die Bergvölker, die mit den Thais 
weder ethnisch noch kulturell verwandt 
sind, zu assimilieren. Es sind die aus dem 
Südosten Tibets entlang der grossen 
Flüsse südwärts in die Bergwälder ein-
gewanderten Akha, Lahu, Lisu, Hmong, 
Mien und Karen. Alle zusammen bil-
den eine Population von rund 750’000 
Menschen, die sich jedoch in Sprache, 
Religion, Kultur und Bekleidung sehr 
unterscheiden. Die Assimilation be-
raubt allerdings die kleinen Völker ihrer 
Kultur und ihrer Identität. Ob neu der 
Tourismus den Bergvölkern von Nutzen 
sein kann und auch ihre Tradition zu 
bewahren hilft, ist für Experten fraglich. 

Weiter wird das wichtige Thema der 
Konflikte im Süden durch Klemens Lud-
wig behandelt und erklärt. Die Wurzeln 
des Konflikts reichen zurück bis ins 13. 
Jahrhundert. In den 1970er-Jahren des 

Ein Ferienparadies mit Problemen
Rezension: Das SympathieMagazine zu Thailand

Mehr wissen. Mehr Durchblick: Sympathiema-
gazin Thailand verstehen. 4.90 Euro. Hrsg. vom 
Studienkreis für Tourismus und Entwicklung, 
D-Seefeld-Hechendorf, www.studienkreis.org, be-
stellung@studienkreis.org

20. Jahrhunderts verschärfte sich der 
Konflikt und der Süden ging beim Boom 
des ‹Tigerstaats› Thailand weitgehend 
leer aus, die BewohnerInnen, mehrheit-
lich muslimischen Glaubens, fühlen sich 
ver nach lässigt. Zu guter Letzt sei hier 
das Interview erwähnt, das Rainer Hörig 
mit Sulak Sivaraksa geführt hat, einem 
thailändischen Soziologieprofessor. Er 
ist prominentester Kritiker und Bud-
dhismuslehrer an der Universität Wales 
und gleichzeitig Gründer von mehreren 
NGO. Er wurde 1995 für seine Arbeit 
mit dem Alternativpreis ausgezeich-
net. Sulak Sivaraksa ist der Meinung, 
dass die Thais in den zurückliegenden 
50 Jahren entwurzelt wurden, und be-
tont, dass ausländische Mächte, seien 
es Japan oder China, die Vorherrschaft 
über Thailand gewinnen. Sulak Sivarak-
sa weist jedoch darauf, dass in Thailand 
eine starke NGO-Bewegung besteht, die 
sich für soziale Gerechtigkeit und für 
den Umweltschutz einsetzt.
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Bundesgerichtsgesetz (BGG) hat weiter 
Geltung: Urteile müssen revidiert wer-
den, wenn dadurch eine Vertragsverlet-
zung behoben werden kann. Die EMRK 
selber und das Bundesgerichtsgesetz se-
hen deren Verbindlichkeit weiterhin vor, 
die Verfassung (vor der das Bundesge-
richtsgesetz Vorrang hat, wegen Art. 190 
BV – siehe Kasten Bundesverfassung) 
sähe das Gegenteil vor: Einer der grossen 
Widersprüche der Initiative, der zeigt, in 
welches Chaos uns die Anti-Menschen-
rechtsinitiative stürzen würde.

Im Falle eines Widerspruchs zwischen 
Schweizer Verfassung und Völker-
recht müssten die völkerrechtlichen 
Verträge angepasst und «falls nötig» 
gekündigt werden. Dies mag harmlos 
klingen, würde allerdings den Men-
schenrechtsschutz in der Schweiz mas-
siv schwächen. Die Schweiz kennt keine 
Verfassungsgerichtbarkeit gegenüber 
Bundesgesetzen. Würden wir die EMRK 
ausser Kraft setzen, kann das Bundes-
gericht unsere Grundrechte nicht mehr 
schützen, wenn sie durch ein Bundesge-
setz verletzt werden – obwohl sie in der 
Bundesverfassung festgehalten sind. 

Denn der Schutz der Grundrechte, die 
weitgehend mit der EMRK überein-
stimmen, ist nach dem geltenden Art. 
190 Bundesverfassung allein dank dem 
Vorrang des Völkerrechts und damit 
der EMRK gegeben. Das Argument der 
InitiantInnen, der Grundrechtskatalog 
der Bundesverfassung schütze die in 
der Schweiz lebenden Menschen hin-
reichend, ist darum falsch. Aber nicht 
nur die EMRK, sondern auch andere für 
uns wichtige internationale Menschen-
rechtsverträge würden bei Annahme 
der Initiative ihre Gültigkeit für die 
Schweiz verlieren, soweit eine Verfas-
sungsbestimmung deren Anwendung 
entgegenstünde – so zum Beispiel die 
beiden UNO-Menschenrechtspakte, die 
Anti-Folterkonvention sowie die Kin-
derrechtskonvention.

SVP-Volksinitiative «Schweizer Recht statt fremde Richter» eingereicht 

Die Initiative «Schweizer Recht statt 
fremde Richter» richtet sich in erster 
Linie gegen die Rechtsprechung von 
Schweizer Richterinnen und Richtern, 
nämlich gegen das Bundesgericht. 
Dessen konsequente Anwendung der 
EMRK ist den InitiantInnen ein Dorn 
im Auge – wie auch die Rechtspre-
chung des für die Einhaltung der Kon-
vention zuständigen Europäischen 
Gerichtshofs für Menschenrechte. Die 
Annahme der Initiative liefe langfris-
tig auf eine Kündigung der EMRK hi-
naus. Ohne EMRK fehlte der Schweiz 
die wichtigste internationale Garantie 
für Grundrechtsschutz und den rich-
terlichen Schutz gegen Eingriffe durch 
Bundesgesetze in unsere Grundrechte.

Dürften die Schweizer Gerichte gemäss 
der Initiative die EMRK nicht mehr an-
wenden, würden vermehrt Urteile des 
EGMR wegen Verletzungen der Konven-
tion durch die Schweiz erfolgen. Dieser 
zu erwartende Anstieg von Konventi-
onsverletzungen riefe den Europarat auf 

Zehn Gründe  gegen  die
Anti-Menschenrechtsinitiative

1. Angriff auf unsere Menschenrechte!

Die am 10. März 2015 lancierte Volks-
initiative «Schweizer Recht statt fremde 
Richter», die von der SVP am 12. Au-
gust 2016 eingereicht wurde, zielt auf 
die Kündigung der Europäischen Men-
schenrechtskonvention EMRK  ab. Sie ist 
keine «Selbstbestimmungsinitiative», 
sondern eine Anti-Menschenrechts-
initiative. Nur weil die InitiantInnen mit 
einigen wenigen, die Schweiz betref-
fenden Urteilen des Europäischen Ge-
richtshofes für Menschenrechte nicht 
einverstanden sind, setzen sie den Men-
schenrechtsschutz in der Schweiz und 
in Europa aufs Spiel.

Die Initiative ist irreführend und voller 
Widersprüche. Sie ist viel mehr gegen 
unsere eigenen Bundesrichterinnen 

den Plan, der die Schweiz deswegen rü-
gen würde. Die Schweiz könnte diesen 
Rügen letztlich nur mit der Kündigung 
der EMRK und dem Austritt aus dem Eu-
roparat aus dem Wege gehen. 

Das Bundesgericht und mit ihm der 
Menschenrechtsschutz geriete bei An-
nahme der Initiative in eine politisch-ju-
ristische Zwickmühle. Denn Art. 122 

und Bundesrichter gerichtet als ge-
gen sogenannte fremde Richter. Die 
verlangte Vorrangregelung würde zu 
undemokratischen Kündigungen von 
Verträgen oder zu institutionellem Ver-
tragsbruch führen. Die Initiative gefähr-
det die sicherheitspolitischen und aus-
senpolitischen Interessen der Schweiz.

Die Menschenrechts-NGO «Dialog 
EMRK» hat sich mit den schwerwie-
genden Folgen der SVP-Initiative aus-
einandergesetzt und zehn Gründe 
formuliert, warum es eine Anti-Men-
schenrechtsinitiative ist. Sie ist ein 
zentraler Angriff der SVP auf die Men-
schenrechte, sie muss bekämpft wer-
den. Wir stellen hier das von Schutzfak-
tor M erarbeitete Argumentarium vor.
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3. Die EMRK ist nicht  «fremdes» Recht

Fortsetzung Seite 24

 Die Bundesverfassung von 1999

Art. 190 Massgebendes Recht
Bundesgesetze und Völkerrecht 
sind für das Bundesgericht und die 
anderen rechtsanwendenden Be-
hörden massgebend.

Art. 34 Politische Rechte
1 Die politischen Rechte sind ge-
währleistet.
2 Die Garantie der politischen 
Rechte schützt die freie Willensbil-
dung und die unverfälschte
Stimmabgabe.

2. Die EMRK
schützt uns alle!

Die EMRK und der Gerichtshof für Men-
schenrechte sind in der Schweiz de-
mokratisch gut abgestützt. Es bestim-
men keine «fremden Richter» über die 
Schweiz, sondern die auch durch uns 
gewählten Richter des Europäischen 
Gerichtshofs. Die in der EMRK garantier-
ten Rechte sind auch Schweizer Rechte! 

Das Parlament entschied sich 1974 mit 
einer klaren Mehrheit, die Ratifizierung 
der EMRK nicht dem Referendum zu 
unterstellen. Damals gab es noch kei-
ne obligatorische Bestimmung in der 
Bundesverfassung, Staatsverträge dem 
Referendum zu unterstellen. Seit den 
1980er-Jahren unterstanden jedoch alle 
Zusatzprotokolle der EMRK dem Refe-
rendum, das aber nie ergriffen wurde. 
Auch nicht gegen das 11. Zusatzproto-
koll, das den EMRK in seiner heutigen 
Funktionsweise begründete. Der Euro-
päische Gerichtshof für Menschenrech-
te in Strassburg ist darum in der Schweiz 
demokratisch gut abgestützt. Bei der Re-

Die EMRK, die nun seit mehr als vierzig 
Jahren für die Schweiz gilt, trägt dazu 
bei, dass der Schutz der Grund- und 
Menschenrechte im Schweizer Rechts-
system weiterentwickelt wird. Seit 
der Ratifizierung der EMRK 1974 hat 
der Europäische Gerichtshof für Men-
schenrechte nur in rund 1,5 Prozent der 
Schweizer Fälle, die an ihn gelangten, 
eine Verletzung der Konvention fest-
gestellt. Nur weil den InitiantInnen ein-
zelne Urteile nicht gefallen und sie mit 
der Polemik um die «fremden Richter» 
zu punkten hoffen, setzen sie die Men-
schenrechte von uns allen aufs Spiel. 

Ein kurzer Blick in die Geschichte zeigt: 
Das Frauenstimmrecht wurde letztlich 
nur dank der EMRK in der Schweiz ein-
geführt. Es gab wichtige Urteile, wel-
che die Rechte von Arbeitern, Kindern, 
Frauen, SeniorInnen oder Medienschaf-
fenden gestärkt haben. Bis 1981 konn-
ten Minderjährige, weil sie zum Beispiel 
aus schwierigen Familienverhältnissen 
stammten, «administrativ versorgt», das 
heisst, in Strafanstalten inhaftiert wer-
den, ohne je straffällig geworden zu sein. 
Diese Praxis musste wegen der EMRK 
1981 eingestellt werden.

Dank der EMRK gab es auch verfahrens-
rechtliche Fortschritte: Das in Art. 5 und 
Art. 6 EMRK enthaltene Recht auf an-
waltliche Vertretung, einen unabhängi-
gen Richter / eine unabhängige Richterin 
oder auf ein faires Verfahren haben die 
kantonalen Strafprozessordnungen stark 

beeinflusst und die Rechte des Einzelnen 
gestärkt. Das zeigt klar, dass es die EMRK 
zu unser aller Schutz auch in Zukunft 
braucht. Dank der EMRK können wir un-
sere Grundrechte gegenüber Eingriffen 
des Staates durch Bundesgesetze und 
partikulare Verfassungsbestimmungen 
verteidigen. Wir können uns gegen ein 
Urteil des Bundesgerichtes wehren, wenn 
es nach unserer Meinung ein durch die 
EMRK garantiertes Recht verletzt.

Der internationale Grundrechtsschutz 
stellt keine Beschränkung der direkten 
Demokratie dar, wie die Initianten immer 
wieder behaupten. Im Gegenteil: Sie ist 
eine Voraussetzung für das Fortbestehen 
der Demokratie. Minderheiten jeglicher 
Ausrichtung wären bei der Annahme 
der Initiative gefährdet: Können sie ihre 
Rechte nicht mehr gegen Mehrheitsent-
scheide vor einem Gericht verteidigen, so 
herrschte eine Diktatur der Mehrheit.

vision der Bundesverfassung von 1999 
wurden die in der EMRK garantierten 
Rechte der EMRK weitgehend in unseren 
Grundrechtekatalog übernommen.

Jeder der 47 Mitgliedstaaten entsendet 
eine Richterin oder einen Richter an 
den Europäischen Gerichtshof für Men-
schenrechte. Jeder Mitgliedstaat schlägt 
drei Richterinnen oder Richter vor. In 
der Schweiz werden diese zuvor durch 
den Bundesrat bestimmt. Anschliessend 
wählt die parlamentarische Versamm-
lung des Europarates eine oder einen der 
drei Kandidatinnen oder Kandidaten. 
Der parlamentarischen Versammlung 
des Europarates gehören auch sechs 
Mitglieder des Schweizer Parlaments 
an. Sie sind ebenfalls an der Wahl der 
Richterinnen und Richter beteiligt. Die 
Schweiz stellt zurzeit sogar zwei Richter, 
weil das Fürstentum Liechtenstein auch 
durch einen Schweizer vertreten ist.
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6. Schweiz ist souverän dank Völkerrecht     

7. Die Initiative schwächt die direkte Demokratie

Fortsetzung von Seite 23 5. Völkerrecht ist 
Schweizer Recht!

Souveränität bedeutet, dass einem 
Staat sowohl Rechte zustehen als auch 
Pflichten obliegen: Abwehrrechte ge-
gen aussen und Schutzpflichten gegen 
innen. Staatsverträge sind gerade für 
die Schweiz als kleiner Staat in einer 
globalisierten Welt und Wirtschaft un-
erlässlich.

Die Vertragsstaaten völkerrechtlicher 
Verträge haben die Pflicht, die grundle-
genden Rechte der Personen innerhalb 
ihres Souveränitätsbereiches zu schüt-
zen. Die EMRK und andere völkerrecht-
liche Verträge beschränken also gerade 
nicht die Souveränität der Schweiz, son-
dern sind Ausdruck derselben. Ohne das 

4. Die Initiative gefährdet den Frieden

Die EMRK wurde nach dem Zweiten 
Weltkrieg im Rahmen des Europarates 
ausgearbeitet. Ziel war es, den Men-
schenrechtsschutz auf europäischer 
Ebene im Sinne eines Mindeststan-
dards zu vereinheitlichen und dadurch 
Frieden, Sicherheit und ein Funda-
ment für Demokratien zu schaffen. Die 
Schweiz wäre neben Weissrussland das 
einzige Land, das seinen Bewohnerin-
nen und Bewohnern den Schutz durch 
die EMRK vorenthält.

Mit der Abkehr von der EMRK wür-
de nebst dem Menschenrechtsschutz 
in der Schweiz auch der europäische 
Menschenrechtsschutz empfindlich ge-
schwächt. Für die Schweiz ist ein stabiles 
Europa mit demokratischen Staaten von 
grossem Interesse. Die Staaten, die vom 
Gerichtshof für Menschenrechte mit 

Abstand am meisten wegen schwerster 
Menschenrechtsverletzungen verurteilt 
werden, sind Russland, die Türkei und 
die Ukraine.

Die Schweiz trägt mit ihrer Mitglied-
schaft im Europarat zum Menschen-
rechtsschutz in Europa bei und hat Vor-
bildfunktion für andere Staaten. Würde 
sie nun die EMRK nicht mehr selber an-
wenden oder müsste sie diese kündigen, 
löste dies nicht nur grosses Unbehagen 
und Unverständnis aus, sondern hätte 
eine für die Menschenrechte fatale und 
erodierende Signalwirkung in Europa. 
Die Schweiz wäre nach der griechischen 
Militärdiktatur der 1960er-Jahre das 
erste Land in Europa, das eine Kündi-
gung der EMRK anstrebt und sich somit 
vom europäischen Mindeststandard der 
Menschenrechte abwendet.

Die Initiative suggeriert, die Schweiz 
sei fremdbestimmt. Dabei wird die 
Tatsache, dass die Schweiz alle völker-
rechtlichen Verträge aus freiem Willen 
ausgehandelt und in einem demokra-
tischen Prozess verabschiedet hat, be-
wusst weggelassen. SchweizerInnen 
gehören zu den geistigen Eltern des 
Völkerrechts.

Das Völkerrecht gilt für die Schweiz erst, 
wenn die Bundesversammlung, oder 
in einigen Fällen sogar das Volk, dieses 
angenommen hat. Alle wichtigen völker-
rechtlichen Verträge unterstehen in der 
Schweiz dem Referendum. Dadurch sind 
sie genauso demokratisch legitimiert 
wie Bundesgesetze. Bei jedem Vertrags-
abschluss übernimmt die Schweiz die 
so entstandenen Rechte und Pflichten 
freiwillig auf sich, und diese gehen in 
die Schweizer Rechtsordnung ein. Rati-
fiziertes Völkerrecht ist also Schweizer 
Recht und nicht «fremdes Recht».

Im Rahmen des Europarates spielte 
die Schweiz in mehreren Belangen der 
Rechtsentwicklung eine führende Rolle. 
Nicht nur prägen die völkerrechtlichen 
Verträge die Schweiz, die Schweiz prägt 
mit ihren Vorstellungen auch diese Ver-
träge. SchweizerInnen zählten zu den 
geistigen Eltern des Völkerrechts. So 
etwa Henry Dunant, der als Gründer 
des Roten Kreuzes massgeblich an der 
Entwicklung der Genfer Konvention für 
humanitäres Völkerrecht von 1864 be-
teiligt war. Seit 1758 forschten Schweizer 
Rechtswissenschaftler über die Grundla-
gen eines modernen Völkerrechts. Einig 
waren sich die Gelehrten alle in einem 
Punkt: Einmal abgeschlossene Verträge 
sind einzuhalten: Pacta sunt servanda.

Völkerrecht gäbe es die Schweiz in ihrer 
heutigen Form nicht und sie wäre ein 
Spielball der Grossmächte. Als Klein-
staat profitiert die Schweiz enorm davon, 
dass ihre Souveränität nicht mehr vom 
Wohlwollen der Grossmächte abhängt. 
Denn wo keine Regeln gelten, dort gilt 
das Recht des Stärkeren. Ihre Souverä-
nität und Neutralität wurde 1815 durch 
den Wiener Kongress und damit durch 
das Völkerrecht anerkannt und garan-
tiert. Das Völkerrecht ermöglicht der 
Schweiz, als gleichberechtigtes Mitglied 
der Staatengemeinschaft aufzutreten 
und ihre Beziehungen zu anderen Staa-
ten rechtsverbindlich zu gestalten.

Würde die Initiative angenommen, 
müsste der nach Art. 184 BV zuständige 
Bundesrat internationale Übereinkom-
men im Falle eines unlösbaren Wider-
spruchs zwischen Bundesverfassung 
und Völkerrecht aufkündigen. Er dürfte 
damit auch Verträge kündigen, denen 
das Volk zugestimmt hatte, ohne es er-
neut zur Kündigung zu befragen. 

So sähe der Bundesrat sich gegebenen-
falls gezwungen, das Personenfreizügig-
keitsabkommen (die Bilateralen I und 
II) zu kündigen, sofern unsere Verhand-
lungen mit der EU bezüglich Massen-
einwanderungsinitiative scheitern. Er 
müsste dazu nicht vorgängig die Meinung 
des Stimmvolks einholen, obwohl dieses 
die Bilateralen I im Mai 2000 mit einer 

klaren Mehrheit angenommen hatte und 
2004 auch Schengen/Dublin zugestimmt 
und gegen kein weiteres Abkommen im 
Rahmen der Bilateralen II das Referend-
um ergriffen hatte. Das heisst, das Volk 
würde an Macht verlieren. Es ist paradox, 
dass ausgerechnet die SVP, selbsternannte 
Hüterin der Volksrechte, hier den Behör-
den mehr Macht einräumen will.
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8. Verletzt die Initiative das Recht auf freie  Willensbildung?

9. Die Initiative macht die Schweiz handlungsunfähig

10. Der Vorrang von Landesrecht ist ein Bluff

Die Anti-Menschenrechtsinitiative. 10 Gründe, 
warum die Volksinitiative «Schweizer Recht statt 
fremde Richter» der Schweiz schadet. Ein Argu-
mentarium von Schutzfaktor M. Hrsg. von Dialog 
EMRK, 3000 Bern, Redaktion: Andrea Huber, Do-
ris Angst und Mitglieder der Fachgruppe Hinter-
grund, Juni 2016.

Für die Stimmberechtigten wäre es sehr 
schwer abzuschätzen, welche Folgen 
eine Annahme der Initiative hätte. Die 
Initiative behandelt zwei unterschiedli-
che Gegenstände. Es fragt sich also, ob 
eine freie Willensbildung und eine un-
verfälschte Stimmabgabe möglich sind. 
Es muss darum genau geprüft werden, 
ob der Initiativtext dem Grundsatz der 
Einheit der Materie standhält.

Welche völkerrechtlichen Verträge 
würden mit Annahme der Initiative au-
tomatisch gekündigt oder gebrochen? 
Und was bedeuten die Änderungen für 
künftige Volksinitiativen? Mit den neu-
en Verfassungsbestimmungen könnte 
bei künftigen Initiativen automatisch 
implizit ein völkerrechtlicher Vertrag 
gekündigt oder gebrochen werden, ohne 
dass die Stimmberechtigten sich dazu 

Die Initiative gibt vor, die Selbstbe-
stimmung der Schweiz verteidigen zu 
wollen. Das Gegenteil ist jedoch der 
Fall: Mit einer Annahme der Initiative 
würde sich die Schweiz selber schach-
matt setzen. Denn nur als glaubwür-
dige Vertragspartnerin ist die Schweiz 
handlungsfähig.

Die Initiative schafft einen fatalen Wi-
derspruch: In Art. 5 Abs. 4 BV heisst 
es heute: «Bund und Kantone beachten 
das Völkerrecht». Diesem soll gleichzei-
tig der Zusatz: «Die Bundesverfassung 
steht über dem Völkerrecht und geht 
ihm vor», angefügt werden. Die Schweiz 

Bei Annahme der Initiative wird man 
sich die Augen reiben: So einfach wird 
es mit dem «Vorrang» der Bundesver-
fassung vor dem Völkerrecht gar nicht 
gehen. Denn Regeln, die gemeinsam 
mit einem anderen Staat vertraglich 
festgelegt worden sind, können nicht 
einseitig abgeändert werden.

Geltende völkerrechtliche Verträge 
würden also der Bundesverfassung 
trotzdem vorgehen. Indem der Text der 

würde damit erklären, dass sie das Völ-
kerrecht weiterhin zu beachten gedenkt, 
es aber auch beliebig und jederzeit miss-
achten bzw. brechen kann. Eine Annah-
me der Initiative «Schweizer Recht statt 
fremde Richter» hätte zur Folge, dass 
unsere Vertragspartner auf die Verspre-
chen der Schweiz nicht mehr zählen 
könnten und die Schweiz so nicht mehr 
als verlässliche Vertragspartnerin gelten 
würde. In dieser Rolle wäre die Schweiz 
nicht «selbstbestimmter», sondern wür-
de an Handlungsfähigkeit verlieren. 

Dies gefährdet nicht zuletzt den wirt-
schaftlichen Erfolg der Schweiz. Für die 

äussern konnten, ja sogar ohne dass sie 
davon wissen.

Die Initiative beinhaltet grobe Wider-
sprüche, wie in Punkt 10 aufgezeigt 
wird. Ein weiterer Widerspruch zeigt 
sich an der vorgesehenen Ergänzung 
in Art. 5 Abs.1 BV. Dort wird die Bun-
desverfassung als «oberste Rechtsquel-
le» definiert, obwohl das bereits so ist. 
Gleichzeitig soll die Bundesverfassung 
im Anwendungsfall aber gemäss Art. 
190 BV Bundesgesetzen nicht vorgehen. 
Somit wäre in diesen Fällen die Bun-
desverfassung trotzdem nicht mehr die 
oberste Rechtsquelle.

Es stellt sich darum die Frage, ob die In-
itiative nicht die in Art. 193 Abs. 3 BV 
vorgeschriebene Einheit der Materie 
verletzt. Die Frage nach der Massgeb-

lichkeit der EMRK im Anwendungsfall 
durch die Gerichte (Änderung von Art. 
190) und jene nach dem Vorrang der 
Bundesverfassung allgemein vor Völker-
recht (übrige Initiativbestimmungen) 
sind zwei unterschiedliche, auf die die 
Antworten mit guten Gründen unter-
schiedlich sein können.

Die Zusammenfassung zu einer Frage, 
wie dies die Initiative tut, erlaubt eine 
unverfälschte Stimmabgabe nicht. Die 
Stimmberechtigten, die eine Frage be-
jahen, die andere aber verneinen wol-
len, könnten ihren Willen nicht korrekt 
zum Ausdruck bringen. Es muss darum 
sorgfältig überprüft werden, ob bei ei-
ner Abstimmung zur aktuellen Vorlage 
das Recht auf freie Willensbildung und 
unverfälschte Stimm abgabe gemäss Art. 
34 Abs. 2 BV gewährt ist.

exportorientierte Schweizer Wirtschaft 
sind internationale Verträge existen-
ziell. Dazu gehören neben den Bilate-
ralen auch Abkommen mit weiteren 38 
Staaten und die Mitgliedschaft bei der 
WTO, in deren Vertragsnetz 162 Staaten 
eingebunden sind. Dieser völkerrechtli-
che Rahmen verschafft schweizerischen 
Unternehmen einen gesicherten Zugang 
zu ausländischen Märkten. Auch für 
ausländische Unternehmen, die sich in 
der Schweiz ansiedeln möchten, ist ein 
stabiler internationaler Rechtsstandort 
unabdingbar.

Initiative verlangt, dass Verträge gekün-
digt werden müssten, die der Verfassung 
widersprechen (Art. 56a E-BV), geste-
hen die Initianten ein, dass diese Ver-
träge der Verfassung vorgehen, solange 
sie in Kraft sind. Die Schweiz müsste 
aktiv solche Verträge brechen und dann 
die entsprechenden Sanktionen in Kauf 
nehmen, die in ihrer Art jeweils vom 
Vertragswerk abhängig sind. Es gäbe 
dann zwei mögliche Vorgehensweisen, 
die niemand ernstlich wollen kann: Die 

undemokratische Kündigung von Ver-
trägen direkt durch den Bundesrat oder 
institutioneller Vertragsbruch durch die 
ausführenden Schweizer Behörden.
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Endlich: Vorläufer eines
gesamtschweizerischen 
Waffenregisters

Der Bundesrat hat auf den 1. Juli 2016 
das «Bundesgesetz über Verbesserun-
gen beim Informationsaustausch zwi-
schen Behörden im Umgang mit Waf-
fen» in Kraft gesetzt. Damit wird der 
Informationsaustausch zwischen Be-
hörden über Waffenbesitzer, die sich 
selbst oder andere gefährden könnten, 
deutlich verbessert. Mit dem Gesetz 
werden die rechtlichen Grundlagen für 
die Verbindung der kantonalen Waffen-
register geschaffen.

Das ist zwar noch nicht ein eigent-
liches schweizerisches Waffenregister 
(gegen das sich die parlamentarische 
Waffenlobby seit Jahrzehnten vehe-
ment wehrt), bedeutet aber immerhin 
eine erleichterte Waffenabfrage: Neu 
können Polizeibehörden mit einer ein-
zigen Abfrage sowohl sämtliche kan-
tonale Waffenregister als auch die vom 
Bundesamt für Polizei fedpol geführte 
Waffeninformationsplattform ARMADA 
konsultieren. Damit muss eine kanto-
nale Behörde nicht mehr jede einzelne 
andere kantonale Behörde anfragen, ob 
eine Person oder eine Feuerwaffe bei ih-
nen registriert ist.

Neu werden weiter die kantonalen 
Waffenbüros und die bei der Armee für 
die Waffenabgabe und Waffenrücknah-
me verantwortlichen Behörden aktiv 
über neue Einträge in der Waffeninfor-
mationsplattform ARMADA informiert. 
Darin verzeichnet sind Angaben über 
die Verweigerung und den Entzug von 
Bewilligungen sowie die Abnahme von 
Feuerwaffen.

Der Bundesrat hat zudem die Teil-
revision der Waffenverordnung verab-
schiedet, die das Gesetz auf Verord-
nungsstufe umsetzt. Diese Anpassungen 
enthalten zusätzliche Vorschriften wie 
zum Beispiel über die zulässige Län-
ge von Dolchklingen oder das Verbot 
von Munition für Faustfeuerwaffen mit 
hoher Penetrationsleistung, da diese 
Schutzwesten der Polizei zu durchschla-
gen vermag. Anpassungen erfährt auch 
die Strafprozessordnung: Sie sieht neu 
vor, dass die Staatsanwaltschaft oder das 
Gericht künftig die Armee über Perso-
nen informiert, bei denen der Verdacht 
besteht, dass sie sich selbst oder Dritte 
mit einer Feuerwaffe gefährden könn-
ten. Diese Meldung soll einen allfälligen 
Missbrauch der Militärwaffe verhin-
dern.

In einem Offenen Brief vom 5. August 
2016 forderte der Schweizerische Frie-
densrat Nationalrat Andreas Glarner 
zum Rücktritt auf. Dies nachdem er am 
31. Juli 2016 in einer Sendung von Tele 
M1 den Vorschlag machte, Schweizer 
Waffen sollten in Zukunft ohne Kenn-
zeichnung exportiert werden, damit 
man nicht wisse, woher sie stammen.

Das ist das genaue Gegenteil dessen, 
wofür sich die Schweiz seit dem Beginn 
der 1990er-Jahre mit Erfolg einsetzt, 
nämlich die eindeutige und deutliche 
Kennzeichnung von Waffen und Muni-
tion, um im Kampf gegen den illegalen 
Waffenhandel deren Herkunft zurück-
verfolgen und ihn so besser unterbinden 
zu können. Glarners Vorschlag ist nicht 
nur ein Rückenschuss für die Bemühun-
gen der Schweiz um eine verbesserte 
Rüstungskontrolle. Er ist ein direkter 
Aufruf zum Rechtsbruch, zur flagranten 
Verletzung von Abkommen, die ein Ver-
dienst der Schweizer Diplomatie sind.

Und er ist faktisch ein Aufruf zur 
Unterstützung der Aufrüstung von Ter-
rororganisationen wie dem IS und der 
organisierten internationalen Krimi-
nalität, insbesondere von Menschen-
schleppern, Kinder- und Frauenhänd-
lern. Diese Ungeheuerlichkeit kann 
nicht als «Unbedachtheit» oder als ein 
«Ausrutscher» abgetan werden und ist 
umso unverzeihlicher, als Herr Glarner 
als Nationalrat einen Eid auf die Bun-
desverfassung abgelegt und sich damit 
zur Umsetzung unserer Rechtsordnung 
verpflichtet hat. Der Schweizerische 
Friedensrat fordert ihn deshalb auf, die 
Konsequenzen aus seiner aktiven Unter-
stützung des Terrorismus zu ziehen und 
als Nationalrat zurückzutreten.

 Der Schweizerische Friedensrat er-
innert daran, dass die Schweiz sich im 
Rahmen der internationalen Bemühun-
gen um die Bekämpfung des illegalen 
Waffenhandels seit den 1990er-Jahren 
für eine bessere Identifikation der Her-
kunft von Waffen einsetzt. Dank ihres 
glaubwürdigen diplomatischen Einsat-
zes im Rahmen von UNO und OSZE wur-
de der Schweiz beispielsweise der Vor-
sitz der Arbeitsgruppe zur Ausarbeitung 
des «Internationalen Rechtsinstruments 
zur Ermöglichung der rechtzeitigen und 

zuverlässigen Identifikation und Rück-
verfolgung illegaler Kleinwaffen und 
leichter Waffen durch die Staaten» zuge-
sprochen, das 2005 als für alle UNO-Mit-
gliedsstaaten politisch verbindlich ver-
abschiedet werden konnte. Und letztes 
Jahr wurde die Schweiz zum Sitzland 
des Sekretariates des Waffenhandelsver-
trags gewählt, wegen ihres vorbildlichen 
und vertrauenswürdigen Einsatzes für 
die Kontrolle des internationalen Waf-
fenhandels und ihre aktive Mitarbeit bei 
der Ausarbeitung des ATT. Mit seinem 
Vorstoss versucht Nationalrat Glarner, 
dies im Interesse der Waffenschieber 
und Terroristen zu sabotieren.

Hintergrund von Glarners Äusserun-
gen sind Informationen aus einem Straf-
verfahren gegen einen schweizerischen 
IS-Terroristen, der im Süden der Tür-
kei mit einem Anschlag drei Menschen 
getötet hatte. Seit März 2014 sitzt er in 
einem türkischen Hochsicherheitsge-
fängnis eine lebenslange Haftstrafe ab. 
In seinem Handgepäck hatte man vier 
Handgranaten gefunden, die ursprüng-
lich von der Ruag im Jahre 2003 nach 
den Vereinigten Arabischen Emiraten 
geliefert worden waren.       Ruedi Tobler 

Hintergrundinformationen
zur internationalen Waffenkontrolle 

Einen guten Überblick über die bestehenden 
internationalen Verträge und Anstrengungen 
zur Verbesserung der Kontrolle des Waffenhan-
dels gibt die Broschüre Die internationale Be-
kämpfung des unerlaubten Handels mit und 
des Missbrauchs von Kleinwaffen und leich-
ten Waffen – Schweizer Strategie 2013–2016, 
die 2013 vom EDA herausgegeben wurde: 
www.eda.admin.ch
Der Text des Internationalen Rechtsinstru-
ments zur Ermöglichung der rechtzeitigen 
und zuverlässigen Identifikation und Rück-
verfolgung illegaler Kleinwaffen und leich-
ter Waffen durch die Staaten ist in englischer 
Sprache zu finden unter:
www.un.org/events/smallarms2006
Der Aktionsplan des EDA für den Schutz von 
Kindern, die in bewaffneten Konflikten Streit-
kräften oder bewaffneten Gruppen ange-
schlossen sind – 2014-2016 ist zu finden unter: 
www.eda.admin.ch
Das OSZE-Praxishandbuch für Kleinwaffen 
und leichte Waffen von 2003 ist zu finden un-
ter: www.osce.org
Der Vertrag über den Waffenhandel ist in der 
Systematischen Rechtssammlung des Bundes 
zu finden mit der Nummer 0.518.61:
www.admin.ch

Rücktrittsforderung an SVP-Nationalrat Andreas Glarner

Scharfmacher aus dem Aargau
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Die Verabschiedung des Waffenhan-
delsabkommens (Arms Trade Treaty, 
ATT) durch die UNO-Generalversamm-
lung wurde zu Recht als historischer 
Erfolg gefeiert. Über zwanzig Jahre 
lang hatten sich Organisationen wie 
Amnesty International für ein Abkom-
men zur Kontrolle des internationalen 
Waffenhandels eingesetzt. Der ATT 
ist Ende 2014 in Kraft getreten; vom 
22. bis 28. August 2016 trafen sich die 
Unterzeichnerstaaten zur ersten sub-
stanziellen Konferenz in Genf.

/ Patrick Walder /

Erst jetzt, bei der Umsetzung durch 
die Vertragsstaaten, wird sich zeigen, 
ob aus dem ATT tatsächlich ein huma-
nitärer Meilenstein wird oder ob er ein 
zahnloser Papiertiger bleibt. Da die 
Schweiz Gastgeberin des Abkommens 
ist, kommt ihrer Regierung und der 
Zivilgesellschaft in dieser Frage eine 
besondere Verantwortung zu. Der ATT 
setzt erstmals international verbindliche 
Standards für die Kontrolle des globalen 

Meilenstein oder Papiertiger?
Handels mit konventionellen Waffen 
und Munition. Er verbietet Waffenlie-
ferungen in ein Land, wenn ein grosses 
Risiko besteht, dass mit diesen Waffen 
schwere Menschenrechtsverletzungen 
oder Kriegsverbrechen begangen wer-
den. Das Abkommen soll zu «interna-
tionalem und regionalem Frieden, Si-
cherheit und Stabilität beitragen» sowie 
«menschliches Leid verhindern».

Schweizer Interesse am Waffenexport 
Die Schweiz hatte bei der Entwicklung 
des ATT eine positive Rolle gespielt; un-
ter Federführung des Staatssekretariats 
für Wirtschaft (Seco) hatte sie sich in 
den schwierigen internationalen Ver-
handlungen für einen «möglichst star-
ken und effektiven» Text eingesetzt. 
Die Entwicklungen danach legen jedoch 
nahe, dass die Schweizer Interessen we-
niger der Friedenspolitik gelten als dem 
Rüstungsstandort.

Nach Unterzeichnung des ATT hat die 
Schweiz ihre Rüstungsexportkontrolle 
zweimal gelockert. Im März 2014 stimm-
te das Parlament einer Aufweichung der 

Zur ersten Überprüfungskonferenz des Waffenhandelsvertrages in Genf

Ist das Glas halb voll oder halb leer? Kann 
das Abkommen nun unverantwortliche 
Waffentransfers verhindern, oder dient 
es den Staaten eher als Fassade? Solche 
Fragen stellten sich wohl viele der rund 
60 NGO-Delegierten aus aller Welt, die 
an der Konferenz des Arms Trade Trea-
ty (ATT) in Genf teilnahmen. Über 100 
Staaten diskutierten – mit Beteiligung 
der NGOs – vor allem die Grundlagen 
des noch jungen Abkommens, die defi-
niert werden müssen. Zentral ist etwa die 
Frage, wie detailliert und wie transparent 
die Staaten jedes Jahr über ihre Waffen-
transfers Bericht erstatten müssen. Da 
das Abkommen keinen Überprüfungs-
mechanismus eingebaut hat, ist Trans-
parenz eine zentrale Voraussetzung für 
die Umsetzung. Vor allem anhand ihrer 
Berichte können die Staaten zur Verant-
wortung gezogen werden – sei es an der 
jährlichen Konferenz der Unterzeichner-
staaten, sei es durch NGOs oder Medien.

Viel Kritik von NGOs gab es an der 
Konferenz für Staaten, die weiterhin 

Exportkontrolle zu und im April 2016 
unternahm der Bundesrat eine abenteu-
erliche Neuauslegung der Kriegsmateri-
alverordnung. Seither darf die Schwei-
zer Rüstungsindustrie wieder Waffen in 
Staaten liefern, welche die Menschen-
rechte systematisch und schwerwiegend 
verletzen, solange die exportierten Waf-
fen nicht direkt dabei eingesetzt werden. 
Und auch Länder, die in einen internen 
bewaffneten Konflikt verwickelt sind, 
dürfen neu beliefert werden.

Vorbild mit Fragezeichen
Waffenexportkontrolle lockern statt 
stärken: Mit dieser Politik torpediert die 
Schweiz ihre Rolle als Vorbild, die sie als 
Gastgeberin des ATT in Genf unbedingt 
einnehmen sollte. Zwar haben bereits 
130 Staaten den ATT unterzeichnet und 
87 ihn ratifiziert, aber für eine strikte 
Umsetzung braucht es den politischen 
Willen der Regierungen. Es muss end-
lich verhindert werden, dass Waffen in 
die Hände von Unrechtsstaaten, Bürger-
kriegsmilizen oder Kriminellen fallen. 
Um das zu erreichen, sind offensichtlich 
weiterhin das Engagement der Zivilge-
sellschaft und eine kritische Begleitung 
der ATT-Verhandlungen nötig.

Die Arbeit beginnt jetzt! Waffen liefern an Armeen und Milizen, 
die für die Begehung von Kriegsverbre-
chen bekannt sind. 19 Vertragsstaaten 
und drei Unterzeichnerstaaten haben 
2015 Waffen an Saudi-Arabien geliefert. 
Besonders kritisiert wurden die USA, 
England und Frankreich. Vonseiten der 
Staatsdelegationen im Saal herrschte zu 
diesem Thema vor allem eins: Schweigen.
Das Abkommen ist bei Weitem nicht 

perfekt und dennoch ein Meilenstein. 
So ungefähr lautete die Bilanz einer 
Podiumsdiskussion mit verschiedenen 
NGOs über den ATT und die Rolle der 
Zivilgesellschaft, die Amnesty im Um-
feld der Konferenz organisiert hatte. 
Erstmals gibt es international verbindli-
che Regeln für den Waffenhandel, aber 
es wird Zeit brauchen, diese durchzu-
setzen.                                    Patrick Walder

Patrick Walder ist Kampagnenkoordinator bei Am-
nesty International Schweiz.
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Während Trotzki und Lenin die bol-
schewistische Revolution von 1917 
organisierten, war Josef Stalin deren 
Vollstrecker. Über Oleg Chlewnjuks 
neue Biografie des Woschd (Führers).

/ Peter Weishaupt /

Nächstes Jahr, davon kann ausgegan-
gen werden, wird weniger an die Fe-
bruar-Revolution von 1917 in Russland 
erinnert, als an den darauf im Oktober 
folgenden Putsch der Bolschewisten 
mit seinen weitreichenden Folgen: jah-
relanger verzehrender Bürgerkrieg, 
Errichtung einer totalen Staats- und 
Parteiherrschaft, willkürlicher Terror 
gegen die eigenen Bürger, industrieller 
Fortschrittswahn, einhergehend mit 
organisierter Vernichtung der Bauern, 
ausgedehntes Strafarbeitslagersystem, 
überdehnendes Imperium, gefolgt von 
langer Agonie und schnellem Zerfall – 
alles in kaum 70 Jahren.

Mitreissende Biografie
Umso wichtiger ist es, sich die Geschich-
te des Kommunismus in einem Land 
und sein frühes Scheitern nochmals in 
Erinnerung zu rufen. Beides ist verkör-
pert in einem Namen, Iossif Wissario-
nowitsch Dschugaschwili, der sich seit 
1912 Stalin nannte und berüchtigt war 
für sein absolutes Misstrauen, nicht nur 
gegen seine Untertanen, sondern auch 
gegen seine revolutionären Weggefähr-
ten. Eine, wenn auch nicht die alleinige 
Erklärung dafür dürfte gerade auf den 
erfolgreichen Aufstand der Bolsche-
wisten zurückzuführen sein: Wenn mit 
relativ wenigen Soldaten und Arbeitern 
der Sturz einer Regierung möglich war, 
musste mit allen Mitteln verhindert wer-
den, dass je wieder Unzufriedene auf sol-
che Gedanken, diesmal gegen die herr-
schenden Bolschewisten selbst, kamen. 

Der bedeutende Stalin-Historiker 
Oleg Chlewnjuk, Mitarbeiter des Staats-
archivs der Russischen Föderation und 
Autor zahlreicher Bücher zur sowje-
tischen Geschichte, hatte zwar bis zur 
politischen Restauration unter Wladimir 
Putin Zutritt zu einigen Staatsarchiven, 
wirklich neue Forschungsergebnisse und 
Sichtweisen auf den zweiten grossen 

Diktator des letzten Jahrhunderts kann 
auch er in «Stalin. Eine Biographie» 
nicht liefern. Denn dieser wusste sowohl 
Informationen über seine Herkunft zu 
verschweigen wie dank eines bis dahin 
unerreichten Personenkults seine Per-
sönlichkeit erfolgreich zu verschleiern. 

Der eigentümliche Charakter
eines Despoten
Doch Chlewnjuks in 20 Jahren erarbei-
tete Biografie des Woschd ist, wie es alle 
guten Historiker vermögen, mitreissend 
erzählt, wobei manches notgedrungen 
eher knapp ausgefallen ist und er auch 
zurückhaltend formuliert, wenn die 
Quellenlage eher dünn ist. Dabei bedient 
er sich eines filmischen Kniffs mit erhel-
lender Rahmenhandlung und ausführli-
chen Rückblenden: Erzählt wird in kur-
zen Sequenzen vom Ende seines Lebens 
her, als Stalin am Morgen des 1. März 
1953, kurz nachdem er seinen engsten 
Führungszirkel verabschiedet hat, in sei-
ner Datscha bei Moskau einen Schlagan-
fall erleidet. Weil er den «jüdischen Sa-
boteuren» (Leibärzten) misstraut, wagen 
nur einige Politbüromitglieder, sich dem 
Sterbenden zu nähern – wenige Tage 
später ist der 74-Jährige tot.

Zwischen den Sequenzen stellt    
Chlewnjuk die Stationen von Stalins 
politischem Leben und den eigentüm-
lichen Charakter seiner Herrschaft dar: 
seine keineswegs proletarische Kind-
heit und Jugend in Georgien, sein Weg 
vom jungen Revolutionär zum Führer 
des bolschewistischen Apparats, zuerst 
in Lenins Schatten, danach die Abkehr 
von dessen «neuer ökonomischer Poli-
tik» hin zur Zwangskollektivierung der 
Landwirtschaft und zu industriellen 
Fünfjahresplänen, die sich hinziehende 
Machtergreifung, die nach und nach er-
folgende Liquidierung seiner Mitstreiter 
in den Schauprozessen der 1930er-Jah-
re (am spektakulärsten die Verfolgung, 
Vertreibung und Ermordung Leo Trotz-
kis am 20. August 1940 in Mexiko) und 
der unspezifische Terror gegen alle und 
jeden, die zweifelhafte Rolle im Zweiten 
Weltkrieg, der Beginn des Kalten Krieges.

Der Holomodor in der Ukraine
Klar nachgewiesen ist, wie untrennbar 
Stalins Person mit der Geschichte des 
sowjetischen Terrors verknüpft ist. So 
hat Stalin etwa mit einer Reise im Som-
mer 1928 nach Sibirien den Startschuss 
zur Vernichtung der sogenannten Ku-
laken gegeben. Von 1929 bis 1933 löste 
er durch Verhaftungen, Enteignungen, 
Todesurteile und Verschleppungen von 
Bauern in der Wolga, in Sibirien und der 
Ukraine eine riesige Hungersnot aus, die 
besondere Ausmasse in der Ukraine an-
nahm. Sie kostete allein dort vorsichtig 
geschätzt ca. 3,5 Millionen Menschen 
das Leben.

Die Auswirkungen sind bis heute 
spürbar, nicht nur verlor die einstige 
Kornkammer Europas das landwirt-
schaftliche Rückgrat, die heutige Dis-
tanz der Ukraine zu Russland hat hier 
eine Ursache. Warum Stalin die Bauern 
derart abgrundtief hasste, dass er sie 
einfach zu Millionen krepieren liess, 
ist allerdings schwer zu erklären, auch   
Chlewnjuk kann da wenig Klärung bie-
ten. Im Übrigen hat der Diktator Jahre 
nach seinem Tod noch einen Nach-
ahmer gefunden. Der «Grosse Sprung 
nach vorne» in Mao Tse-tungs Reich 
führte Ende der 1950er-Jahre mit bis zu 
40 Millionen Opfern zur mit Abstand 
grössten Hungerkatastrophe der Welt-
geschichte.

Der stumme Generalissimus
Ausführlich beschäftigt sich der Autor 
mit dem Generalissimus der Sowjet-
union (Oberbefehlshaber der Roten Ar-

Der stählerne Kontrolleur
Rezension: Die Stalin-Biographie von Oleg Chlewnjuk 
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mee) im Krieg gegen Hitler. Nachdem 
Stalin mit dem deutsch-sowjetischen 
Nichtangriffs pakt vom 24. August 1939 
dem Deutschen Reich die sowjetische 
Neutralität bei einer kriegerischen Aus-
einandersetzung mit Polen und den 
Westmächten garantierte und Hitler da-
mit nicht nur den Angriff auf Westpolen 
ermöglichte, sondern sich selbst Ostpo-
len und die baltischen Staaten einzuver-
leiben gestattete, wurde der Woschd vom 
deutschen Angriff am 22. Juni 1941 völlig 
überrascht. Erst am 3. Juli meldete er sich 
erstmals zu Wort (und nachher während 
des ganzen Krieges kaum mehr).

Die Rote Armee war durch die Säu-
berungen des Grossen Terrors Ende der 
1930er-Jahre völlig geschwächt, bis zu 
80 Prozent der Offiziere hatte Stalin li-
quidieren lassen. In der Not griff er zum 
Patriotismus und verzichtete auf sowje-
tische Propaganda, um das ganze Volk 
zum Widerstand zu motivieren. Aller-
dings misstraute er diesem auch jetzt, 
die Politkommissare sassen der Armee 
überall im Nacken und Militärpolizei-
bataillone sorgten hinter den Reihen 
der Kämpfenden gewaltsam dafür, dass 
niemand von der Front desertieren oder 
zurückweichen konnte.

Keinerlei Vergangenheitsbewälti-
gung in Putins Russland
Trotzdem: Wie konnte sich dieses per-
sonalisierte Unterdrückungssystem 
nur jahr zehntelang halten, wie kommt 
es dazu, dass die Stalin-Nostalgie heu-
te wieder seltsame Blüten in Russland 
treibt? Chlewnjuk gibt wenige allgemei-
ne Erklärungen: «Die ständige Angst, 
die das wichtigste Instrument zur Eini-
gung des Volkes und zur Unterdrückung 
unabhängigen Denkens war, wurde zu-
sammen mit ‹positiven› Mechanismen 
der sozialen Manipulation eingesetzt.» 
Doch warum wurde der Diktator von 
den Staats- und Parteiorganen, die er 
genauso unerbittlich terrorisierte wie 
seine Untertanen, nie abgesetzt oder 
kaltgestellt?

Warum gab es keinen einzigen Ver-
such eines Tyrannenmords? Obwohl es 
während der ganzen Zeit seiner Herr-
schaft sowohl bei den Arbeitern (zum 
Beispiel gegen die Stachanow-Kampa-
gne mit ihrem Zwang zu höherer Ar-
beitsleistung) als auch bei den Bauern 
gegen die Zwangskollektivierung un-
zählige Widerstandsaktionen und -for-
men – diese Geschichte muss erst noch 
geschrieben werden – gab. Der Sieg 
im «Grossen Vaterländischen Krieg» 

Kundgebung zum UNO-Weltfriedenstag
Samstag, 17. September 2016 in St. Gallen

Wer Waffen sät, 
wird Flüchtlinge ernten

1  .00 Besammlung im Leonhardpärkli (Nähe Bahnhof)
TOGETHER/ZUSAMMEN: eine Szene gespielt von der interkulturellen Theatergruppe,
anschliessend Demonstrationszug zum Grüningerplatz

15.00 Kundgebung auf dem Grüningerplatz
Reden: Amanda Ioset, Solidarité sans frontières; Cenk Bulut, Kurdisches Gesell-
schaftszentrum
Lieder: Ana Bienek
Zwischentöne, Musik: Café Deseado

anschliessend Festwirtschaft (nur bei schönem Wetter)
anschliessend bei schönem Wetter gemeinsames Essen

Veranstalter: 
Aktion Zunder, CaBi Antirassismus-Treffpunkt St. Gallen, Demokratisch Kurdisches Gesellschaftszentrum St. Gallen, 
Förderverein Bodensee-Friedensweg, Friedenswoche St. Gallen, GSoA St. Gallen, JUSO St. Gallen/Appenzell, 
Schweizerischer Friedensrat, Solidaritätsnetz Ostschweiz, Verein Gerechtigkeit und Demokratie für Sri Lanka.

www.frieden-osttschweiz.ch 

gegen die Nazis verschleiert bis heute 
eine Auseinandersetzung mit der stali-
nistischen Periode und führte wesent-
lich dazu, dass es nie eine vergleichbare 
Vergangenheitsbewältigung wie bei den 
Deutschen gab und gibt.

Biografien über ‹grosse Herrscher› 
haben meist einen Makel: Sie sind ge-
zwungen, ein totalitäres System mit 
Millionen von Unterstützern, Profi-
teuren, Vollstreckern und Henkern auf 

eine allmächtig scheinende Person zu 
reduzieren. Im Gegensatz zu seinem 
deutschen Zeitgenossen richtete sich 
das stalinsche Gewaltsystem in erster 
Linie, ausser in den baltischen Ländern 
und Polen, gegen das eigene Volk (und 
die Nationalitäten des Reiches) – was 
Chlewnjuk eindrücklich aufzeigt, aber 
natürlich keinerlei Trost ist. 
Oleg Chlewnjuk: Stalin. Eine Biographie. Siedler 
Verlag, München 2015, 592 Seiten, Fr. 42.90

BESSER LEBEN 
FESTIVAL 2016

5. November 2016 
von 10.30 – 17.30 Uhr
im Bürenpark, 
Bürenstr. 8, Bern

PROGRAMM

10.30: Eintreffen der Festival-Gäste

11.00: Einstimmung mit 
Ladina Kindschi 
Begrüssung & Tagesüberblick

11.30: Vortrag von Astrid Habiba 
Kreszmeier, nature & healing 
«Vielstimmiger Frieden verbunden 
in Herzenskraft»

12.30: Mittagessen in Form 
einer Teilete (gemeinsames Buffet)

14.00: Singen mit Stimmvolk

Weitere Infos: www.integrale-politik.ch

Bewusst, bewegt, konkret und kreativ – 
für ein positives Lebensgefühl und Frieden

14.15: Interaktiver Teil mit 
Jeannine Brutschin 
Markt der mitwirkenden Organisationen 
mit Kurzvorträgen & Diskussionen

15.45: Pause

16.00: Vortrag mit Thomas Braun-
schweig, Erklärung von Bern (EvB)
«Handel mit Agrarprodukten – 
die Macht der Mächtigen»

17.00: Ausklingen mit Stimmvolk 
und Ladina Kindschi 
Schlusswort & Dank

ohne Anmeldung – mit Kollekte

INFO-MARKT
Organisationen kennenlernen, die 
auf unterschiedliche Weise zeigen, wie 
man bewusst, bewegt, konkret und 
kreativ besser leben kann.

MITBRINGEN
Jeder Festival-Gast bringt eine Speise 
für das gemeinsame Buffet mit – und 
trägt so zu einer Kultur des Teilens bei.
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Nachruf auf
einen Grossen 

H.U. Steger (1923–2016)

Am 18. Juni 2016 ist der Grafiker und 
Zeichner, aber vor allem profilierte Ka-
rikaturist Hans-Ulrich Steger im Alter 
von 93 Jahren in Maschwanden ZH ge-
storben. Er setzte seinen Zeichenstift 
immer wieder mit Verve gegen militä-
rische Auswüchse und schweizerische 
Waffenexporte, die ihm besonders auf 
den Keks gingen, ein. Seine Karikatu-
ren stellte er alternativen Publikatio-
nen wie dem Vorgängermagazin der 
FRIEDENSZEITUNG, dem antimilitaris-
tischen Monatsmagazin ‹virus› Ende 
der 1970er-Jahre, der waffenausfuhr-
kritischen ‹Friedenspolitik› und der 
FRIEDENSZEITUNG der 1980er-Jahre 
unentgeltlich zur Verfügung. 

/ Peter Weishaupt /

Er war eigentlich ein eher scheuer, sehr 
liebenswürdiger Mensch, der vom Bau-
erndorf Maschwanden im zürcherischen 
Knonaueramt aus in seinen Zeichnun-
gen die ganze Weltpolitik – hauptsäch-
lich die Staatsmänner – gnadenlos, mit 
detailreichen und passgenauen Strichen 
aufs Korn nimmt (siehe das Bild links 
aus dem ‹virus› vom Juni 1979, auf dem 
der legendäre frühere VBS-Chef Rudolf 
Gnägi wirkt, das aber ziemlich zeitlos 
wirkt). 1923 wird er als Sohn eines Ar-
chitekten geboren, besucht später die 
Kunstgewerbeschule in Zürich und lässt 
sich zum Grafiker ausbilden.

Der nächtliche Zeichner
Er erhält aber als Youngster zur Zeit des 
Zweiten Weltkrieges keine Aufträge und 
wird dann zum Aktivdienst aufgeboten. 
Der Militärdienst liegt dem aufmüpfigen 
Mann aber nicht besonders, so zeichnet 
er nachts Karikaturen zeitgenössischer 
Despoten wie Stalin oder Mussolini und 
schickt sie dem ‹Nebelspalter›-Redaktor 
Carl Böckli ein. Nach und nach wer-
den auch andere Herausgeber auf den 
hochbegabten Zeichner aufmerksam, ab 
1945 kann er für die ‹Weltwoche› die Ti-
telseite bespielen und kommentiert dort 
das ganze Weltgeschehen.

Dabei schreibt der Listige seine Le-
genden direkt ins Bild, damit auch ja 
kein Redaktor auf die Idee kommt, an 

Zum Bild auf der Rückseite
2015 verabschiedete die internationale Staaten-
gemeinschaft die Agenda 2030 für nachhaltige 
Entwicklung (siehe Schwerpunkt in FRIEDENS-
ZEITUNG Nr. 17-16). Letzten Sommer gewann der 
Architekt und Fotograf Dario Lanfranconi einen 
Wettbewerb des Bundes zur Ausstellungskonzep-
tion zur neuen UNO-Agenda 2030. Nachhaltige 
Entwicklung – 17 Ziele in 17 Bildern geben in 
einer Ausstellung einen Denkanstoss für mögliche 
Beiträge der Schweiz und erinnern daran, dass glo-
bale Herausforderungen nationale Grenzen über-
schreiten. Die Bilder sind noch bis zum 30. Sep-
tember 2016 im Romero-Haus in Luzern zu sehen. 
Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 8.30 bis 17.30 
Uhr. Ort: Kreuzbuchstr. 44, 6006 Luzern, ab Bahn-
hof Luzern mit Bus Nr. 6/8 bis Brüelstrasse, mit 
S-Bahn S3 bis Haltestelle Verkehrshaus.

ihnen etwas zu ändern. Er legt in jenen 
finsteren Zeiten vor dem weltweiten 
Netz höchstselbst ein Archiv mit meh-
reren zehntausend Fotos von Politikern, 
Generälen oder Tieren an, damit er die 
Charakterköpfe, auf die er einzudre-
schen gedenkt, genau treffen kann. 1961 
zeichnet er für die ‹Zürcher Woche›, von 
1967 bis 1997 für den ‹Tages-Anzeiger›, 
dem Höhepunkt seiner zeichnerischen 
Erfolge. In dieser Zeit wird er weit über 
die Zürcher Grenzen hinaus bekannt.

Ein Künstler ohne Allüren
Zu den politischen Parteien bleibt er 
zeitlebens auf Distanz, erwärmt sich 
aber für alternative Gruppen wie die er-
wähnten Militärkritiker und Waffenaus-
fuhrgegner. Was ihm selbstverständlich 
eine Fiche des Staatsschutzes einbringt 
und auch eine Akte des ‹Subversivenjä-
gers› Ernst Cincera. H.U. Steger, wie er 
seine Zeichnungen signiert, interessiert 
sich aber nicht nur für Politik, sondern 
sammelt allerlei Gerümpel und Klein-
zeug und macht daraus Skulpturen. 
Und er schreibt Kinderbücher wie «Die 
Reise nach Tripiti» und «Wenn Kubaki 
kommt», die Generationen von Knirpsen 

begeistern. Nebenbei beglückt er zum 
Jahresende seine Freunde mit «Sprach-
müll» – einer kleinen Broschüre mit Tex-
ten und Zeichnungen zur allgemeinen 
Lage. Da hat er auch einmal einen kauzi-
gen Waldschrat karikiert, den Autor die-
ser Zeilen als seinerzeitigen ‹virus›-He-
rausgeber. Seine Hinterlassenschaft, die 
mehrere tausend Zeichnungen umfasst, 
ist übrigens seit letztem Jahr vollständig 
vom Zürcher Archiv für Zeitgeschichte 
erfasst, man kann sie digital einsehen. Er 
bleibt in lebendiger Erinnerung.   

Links: Rudolf Gnägi, oben: Rudolf Friedrich, Waffenlobbyist der 1970er-Jahre
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Das Versagen der EU und der Schweiz gegenüber der grössten Flüchtlingskrise seit Gründung der UNO

Dichtmachen gegen Flüchtlinge
zu Wasser, zu Lande und in der Luft

Fortsetzung Seite 2

Unter dem Eindruck der schweren 
Seeunglücke, bei denen allein im Ap-
ril 2015 über 1300 Menschen auf dem 
Fluchtweg von Afrika nach Europa im 
Mittelmeer ertranken, hat die Europä-
ische Union begonnen, ihre Politik ge-
genüber Flüchtlingen zu überprüfen 
und zu korrigieren. Das Ergebnis ist 
allerdings sehr fragwürdig, unzurei-
chend und voller Widersprüche.

/ Andreas Zumach /

Die EU-Kommission hat ein Quotensys-
tem vorgeschlagen, nach dem künftig 
Flüchtlinge auf die 28 Mitgliedsstaaten 
verteilt werden sollen entsprechend de-
rer Wirtschaftskraft, Bevölkerungszahl, 
Arbeitslosenquote sowie der Zahl der 
bislang schon aufgenommenen Flücht-
linge. Eine Berücksichtigung lediglich 
dieser vier Kriterien könnte 
allerdings zu vielen falschen 
Entscheidungen führen, 
befürchten Flüchtlingshil-
feorganisationen sowie die 
Grünen im EU-Parlament. 
«Einen syrischen Flüchtling 
mit aufnahmebereiten Ver-
wandten in Schweden aus 
Quotengründen in eine völ-
lig fremde Umgebung nach 
Frankreich zu schicken, 
wäre völlig unsinnig», er-
klärte die menschenrechts-
politische Sprecherin der 
Grünen-Fraktion, Barbara 

Lochbihler. Zudem sei die in einem Pa-
pier der EU-Kommission genannte Plan-
zahl von maximal 5000 Flüchtlingen, die 
unter einer Quotenregelung auf die 28 
Mitgliedsländer verteilt werden sollen, 
«angesichts der Dimension des Flücht-
lingsproblems  völlig unzureichend».

Dennoch wäre ein Quotensystem 
zumindest ein relativer Fortschritt ge-
genüber dem 1997 in Kraft getretenen 
Dublin-Abkommen. Denn nach diesen 
Abkommen müssen Flüchtlinge in dem 
EU-Land, auf dessen Territorium oder 
in dessen Hoheitsgewässer sie zuerst ge-
langen, auch ihren Asylantrag stellen. Sie 
dürfen nicht einfach in andere EU-Staa-
ten weiterreisen. Diese Bestimmung 
führte in den letzten 18 Jahren zu einer 
äusserst ungerechten ‘Lastenverteilung’ 
bei der Aufnahme von Flüchtlingen in 
der EU und in der Schweiz, die das Dub-

lin-Abkommen 2004 per Assoziierungs-
vertrag mit Brüssel übernommen hat.

Seit die EU-Staaten und die Schweiz 
die Möglichkeit, Asylanträge in ihren 
Auslandsbotschaften zu stellen, fast völ-
lig abgeschafft haben und die Fluggesell-
schaften mit saftigen Strafen bedrohen, 
falls sie Passagiere ohne gültige Einreise-
papiere an Bord nehmen, ist den Flücht-
lingen der Luftweg nach Europa völlig 
verbaut. Über 80 Prozent aller Flücht-
linge kommen über das Mittelmeer. Sie 
betreten erstmals in Malta sowie auf 
den Inseln und dem Festland Italiens, 
Griechenlands und Spaniens EU-Terri-
torium. Knapp 20 Prozent versuchen ihr 
Glück über die Landgrenzen der Türkei 
mit Griechenland und Bulgarien.

Ob das von der EU-Kommission vor-
geschlagene Quotensystem tatsächlich 
eingeführt wird und die Dublin-Bestim-

mungen ersetzt, ist aller-
dings zunehmend fraglich. 
Bis Anfang Juni bekundeten 
bereits elf EU-Staaten – da-
runter Grossbritannien, die 
baltischen Staaten und die 
meisten osteuropäischen 
Länder – ihre Ablehnung. 
Auch in der konservati-
ven Mehrheitsfraktion des 
Europäischen Parlaments 
wächst der Widerstand. 

Als zweite Massnahme 
will die EU die Massnah-
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Fortsetzung Seite 2

Bis spätestens Anfang Oktober ent-
scheidet der US-Kongress in Washing-
ton über das Schicksal des Abkommens 
zur Begrenzung des iranischen Atom-
programms, das Mitte Juli unter der 
Verhandlungsleitung der Obama-Ad-
ministration von den fünf Vetomäch-
ten des UNO-Sicherheitsrats und 
Deutschland mit der Führung in Tehe-
ran vereinbart wurde. Wie immer die 
Entscheidung des US-Kongresses aus-
fällt, sie wird weitreichende Folgen für 
die Konfliktdynamiken im Krisenbogen 
zwischen Marokko und Pakistan haben 
sowie Auswirkungen auf den weiteren 
Verlauf des völlig kontraproduktiven 
‹Krieges gegen den Terrorismus› der 
am 11. September bereits in sein 15. 
Jahr geht.

/ Andreas Zumach /

Historiker werden den 
Entscheidungen des US- 
Kongresses aus dem 
Herbst 2015 im Rück-
blick vielleicht einmal 
ähnlich grosse Bedeu-
tung zumessen wie sei-
nen diversen Ermäch-
tigungsbeschlüssen zur 
Kriegsführung in den 
letzten 70 Jahren. Oder 
wie dem Nein zum 
Beitritt der USA zum 
UNO-Vorläufer Völker-
bund, mit dem der Senat 

im Jahr 1919 den damaligen Präsidenten 
Wood row Wilson düpierte. Es ist nicht 
völlig auszuschliessen, dass Obama 
spätestens am 9. Oktober eine ähnlich 
schwere Niederlage erfährt. 

Schon jetzt ist sicher, dass die Repu-
blikaner das Atomabkommen bei zwei 
ersten Abstimmungen am 17. Septem-
ber mit ihrer Mehrheit im Senat wie im 
Abgeordnetenhaus ablehnen werden. 
Auch einige Demokraten werden mit 
Nein stimmen. Dann hat Präsident Oba-
ma zehn Tage Zeit, um sein bereits ange-
kündigtes Veto gegen diese ablehnenden 
Beschlüsse einzulegen. Innerhalb von 
weiteren zwölf Tagen können die beiden 
Kongresskammern dann versuchen, die-
ses Veto mit jeweils einer Zweidrittels-
mehrheit ausser Kraft zu setzen.

Bei Redaktionsschluss dieser FRIE-
DENSZEITUNG Ende August herrschte 

in Washington zwar die Einschätzung 
vor, dass sich in beiden Parlamentskam-
mern nicht genügend Demokraten für 
eine Zweidrittelsmehrheit gegen den ei-
genen Präsidenten finden werden. Doch 
derartige Prognosen haben sich in der 
Vergangenheit nicht selten als falsch er-
wiesen. Und bis Anfang Oktober haben 
die diversen Gegner des Abkommens 
in Washington, Tel Aviv, Riad und Te-
heran noch viel Zeit und Gelegenheit 
zur Sabotage. Provozierte militärische 
Zusammenstösse mit iranischen Streit-
kräften im Persischen Golf etwa wären 
dazu geeignet, die Ablehnungsfront im 
US-Kongress zu vergrössern. 

Bei Rüstungskontrollexperten in aller 
Welt ist das mit Anhängen über 100-sei-
tige Atomabkommen fast einhellig auf 
Zustimmung und Lob gestossen. «Das 
Abkommen enthält striktere Bedin-

gungen als jeder andere 
Vertrag zur Rüstungskon-
trolle, der jemals zuvor 
ausgehandelt wurde», 
schrieben 26 Physik-No-
belpreisträger und frü-
here Atombombenbauer 
Anfang August in einem 
gemeinsamen Brief an 
Präsident Obama. Die Au-
toren – darunter Richard 
Garwin, der massgeblich 
an der Entwicklung der 
ersten Wasserstoffbom-
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Das Atomabkommen mit Iran enthält grosse Chancen für den Nahen und Mittleren Osten

Entspannung und Konfliktlösung
oder noch mehr Krieg
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